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A . Die Gestaltung des städtischen Bauwesens
in öffentlich - rechtlicher Beziehung.

a) Verkehr.

1 . Erkeranlagen und sonstige Überbauten.

Der Gebrauch der Erkeranlagen scheint ein sehr alter zu sein , und entstand
derselbe weniger , um sich einen angenehmen Platz zu verschaffen , von dem aus man
bequem das Treiben auf der Straße beobachten konnte , als vielmehr eine Erweiterung
und infolgedessen eine bessere Ausnutzbarkeit des Hauses zu erlangen , indem man,
gegen obrigkeitliche Vorschrift , die Gasse mit Beschlag belegte . Die im Mittelalter
für die Ausbauten gebräuchlichen Benennungen sind : , ,überhanc , vürgezimbre , overbü,
üzschutz , üzgehiuse , üzhüs , bistal , Überschutz , schroth , vorschopffen , seltener swiboge .

“

Schon 1169 verbietet der Rat der Stadt Köln Erkeranlagen jeder Art , da sie
die Straßen ungebührlich verdunkeln und beengen . Viel gefruchtet scheint die An¬
ordnung nicht zu haben , denn sie muß 1375 wiederholt werden.

Ähnlich lautet die Bestimmung vom 21 . Februar 1296 , an welchem Tage Hein¬
rich der II . von Klingenberg , Bischof von Konstanz , im Einverständnis mit dem Reichs¬
vogt und der Bürgergemeinde der Stadt befiehlt , daß in Zukunft alle Überbauten , wie
sie auch heißen , seien es , ,furschutz (Erker ) oder umbelöfen (Gänge ) oder aergern ( ein
fürgehenkt gebew , daraus man schawet )

“ an Neubauten nicht mehr anzubringen seien.
1298 hat ein verheerender Brand einen großen Teil von Straß bürg in Asche ge¬

legt . Der hochweise Rat sucht diesen Augenblick auszunutzen , indem er befiehlt , daß

„wer do buwen wolte , der solte keinen uberhang machen wand einen , und mäht ein be-
nemde (bestimmtes Zeichen ) dran , wie lang er solte sin , des mäht man ein Zeichen an
die mure uf der grete , wände vormols mäht ieder man an sin hus alse mangen über-
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hang über enander als er wolte , und sü ouch alse lang als er wolte herus gonde .
“

(Heyne,
Deutsches Wohnungswesen . )

Von größerer Wichtigkeit für unsere Abhandlung sind die aus dem 16 . und
17 . Jahrhundert stammenden Anordnungen hinsichtlich der Erkerausbauten , und gibt

Abb . 241 a . Häusergruppe aus Zwingenberg.
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uns in dieser Hinsicht namentlich die schon öfters erwähnte Pfälzer Bauw -Ordnung
des Leonhart Erönsperger von 1564 manchen Aufschluß . Es wird hierin verordnet,
daß „forthin in Stetten vnd andern orten / gar keinen aussschutz vnnd vorschopff (die
weil diese / wie man augenscheinlich sihet / nit allein die gassen vnd Heuser / an helle jlufft / liecht / ein vnnd ausssehe / verhindert j sonder auch dadurch ander vbelstand
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vnd vnzier sich erzeiget ) zu bauwen vnd zu machen zugelassen noch verguennt werden j
Auch derwegen vnnd auss disen vrsachen von vnden biss zu oberst hinauff vnder das
Dachwerk oder den fierst / wie es genennt mag werde / vnd von dannen wider herab
auff den boden j bleyrecht vnnd der schnür nach gebauwet / vn solches anderst nit /
denn gegen den gassen / strassen / Merckten / Plaetzen / allmend oder gemein / verstan¬
den sol werden / Aber auff eines eigen gut / grund vn boden / neben oder hinde / sollen
vorschopff / aussschutz j niemands gewegert nach abgeschlagen werden .

“ So streng
die Vorschrift klingt , so wenig ist sie im allgemeinen beachtet worden . Daß die „Rats¬
anverwandten “

, die fast ausnahmelos Erker und Lauben an ihren Häusern besaßen,
sich nicht viel um derartige obrigkeitliche Vorschriften kümmerten , war wohl ziem¬
lich selbstverständlich . Die alten Zeiten des Speerrechtes , wo der Burgmann der Stadt
mit auf dem Sattel gelegter Lanze die Gassen hindurchritt und alle Bauteile , an die
seine Lanze anstieß , abreißen ließ , waren schon lange vorbei . Trotzdem wurde in man¬
chen Städten , wenn das Unwesen der „aussschiitze “ zu sehr überhand nahm , manch¬
mal bitterer Ernst gemacht . So fielen im 16 . Jahrhundert m der alten Reichsstadt

Wimpfen einer tatkräftig durchgeführten Revision eine ganze Reihe von Vorbauten
zum Opfer.

Es dürfte angebracht sein , den etwas allgemeinen Begriff „vürgezimmere “ des
näheren zu erklären . Zunächst versteht man hierunter eine Art Obse , d . h . ein vor der
Haustüre , über den nach der Straße zu angelegten Treppenstufen , auf Säulen gestelltes
Schutzdach , an das man dann später eine Art Erker in gleicher Flucht anschloß und
so zugleich eine recht angenehme Erweiterung des Erdgeschosses erzielte. 31

) Im 16.
Jahrhundert erlangt der Ausdruck noch eine weitergehende Bedeutung und versteht
man hierunter auch die Sommerlauben , ferner die in Form von Gängen an die Häuser

gehängten Ausbauten , sowie die Holz - und Steinbrücken , die , wie noch in Weinheim
vielfach vorhanden , den Verkehr zweier benachbarter Häuser über die Gasse hinweg
vermitteln . Dagegen sind die aus Italien übernommenen Laubenanlagen von dem Be¬

griffe ausgeschieden . Der größte Feind erwuchs den alten , beliebten Erkeranlagen im

16 . Jahrhundert in den Bauordnungen , größtenteils beeinflußt durch eine mehr oder

weniger gerechtfertigte Vorliebe für den Steinbau . War man früher bestrebt , bei Neu¬

anlagen von Bauten vor allem Rücksicht auf die schon vorhandene Gebäudeverteilung
zu nehmen , so wird um 1540 das deutliche Streben sichtbar , hiervon abzugehen und den

Straßenzügen einen möglichst geradlinigen Verlauf zu geben . „Wo aber Behausung
mit krummen schregen / ecken / winckel j bugen / vnd andern stumpffen oder scharpffen
ort sich gegen einer gemeind / als an Plaetze / maerckten / gassen vnd strassen / erzeigen
theten / da sollen solche gebeuw oder Behausung / besonder mit der foerdern sichtig-

3l ) .,Nachdem auch nicht nur von den Gewerbs -Krämer und Handwercks-Läden / sondern
auch an gemeinen andern Häusern über den Hauss-Thüren und Keilers -gatter ohnnötige
und breite Obdächer gemacht worden, welche nicht allein dem gemeinen Wandel mit Jahren
hinderlich / sondern auch den Nachbarn ihr Ausssehen an den Gassen hinbenemmen / die
sollen nun nicht allein gäntzlich abgeschafft und hinweg gethan / sondern auch künfftig der¬

gleichen zu bauen / es wäre dann ein Nohtfall ' welchs auff der verordneten Bau -Beschauer
Erkantnuss beruhet / nicht gestattet werden.“

Dess Hertzogthumbs Wiirtemberg revidierte Baw -Ordnung 1669.





Verkehr. 279

liehen wand gege dem liecht / alle solche schrege / kruemme j nit mehr gestattet werden /
sondern die gassen vnd Strassen sollen der gerede / längs j der schnür nach / gebauwen /
vnd anderst nit zu gelassen werden .

“ 32 ) Auf die Schönheit der Erkeranlagen nahm
man bei diesen frühen Gleichmachungsbestrebungen keine Rücksicht , wie man überhaupt
im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit vor allem die Nützlichkeit im Auge hatte.

War man so bestrebt , die Ausschütze zu beseitigen , die dem Straßenverkehr
hinderlich waren , so ging man gegen die im ersten Obergeschoß beginnenden Erker oder
Chörlein etwas milder vor . Dieselben sind namentlich in der Renaissancezeit allgemein
üblich und beliebt , und gibt uns die Apotheke zu Heppenheim (Tafel 18 ) ein pracht¬
volles Beispiel einer derartigen Anlage . In hiesiger Gegend ( Bergstraße ) wurde als
Norm angenommen „dass im andern stock ( erstes Obergeschoss ) vnd von dannen durch

Abb . 243 . Gerbergasse 4 , Bensheim.
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auff / so hoch einer wil / der ercker nur ein höchstens zwey werckschuch ( 60 cm) von

der mauwer oder wand hindan gehe / er sey gleich in die runde / triangel / gefierde oder

nach der fleche vh breite gemacht / .
“ Noch glimpflicher stellt sich der „Stat Nürn¬

berg verneute Reformation 1564 “ gegenüber der Größe der Erkerausladung (im Dach¬

geschoß ) , indem sie ein Maß bis zu 8 Stadtschuhen gestattet . Charakteristisch für die

meisten Ausbauten ist die eigenartige Dachlösung , die nicht selten eine Verquickung
des Haupt - und Erkerdaches darstellt . Die so erzielten , oft ganz reizenden Formen

sind jedoch zumeist nicht das Ergebnis eines Schönheitsbedürfnisses , sondern beruhen

wiederum auf einem rein praktischen Grunde , nämlich dem , so wenig wie möglich Kehlen

zu bekommen , die in ihrer Unterhaltung recht kostspielig waren . Es sei hier nament-

3'2) Frönsperger , Bauw -Ordnung 1564.
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lieh auf das auf Tafel 8 befindliche Haus Bücher , ehedem der Familie von Schwende
gehörig , hingewiesen . Auch die Lösungen an der Heppenheimer Apotheke , Tafel 18,
an der Lorscher Apotheke , Tafel 15 , an der alten Post zu Weinheim , Tafel 7 , sowie an
dem ehemaligen Gasthaus zur Armbrust , dem jetzigen Hasloch ’schen Anwesen , sind
als ebenso praktisch wie charakteristisch anzusprechen.

Die Grundrißgestaltung der Erker ist sehr verschieden , und kennt man sowohl
die rechteckige Form (Lugaus ) wie auch die runde (Rundchörlein ) und die polygonale.

Neben den Ausschützen waren häufig die sogenannten „ Beischläge “ dem
ehrsamen Rate ein Dorn im Auge . Man versteht hierunter die mit Freitreppen

versehenen Plattformen , auf denen die Familie
des Hausherrn sich abends zu einem gemütlichen
Schwatz niederließ , beziehungsweise die vereinzelt
an den Haustüren noch anzutreffenden , oft reich
gearbeiteten Steinbänke und Sitze . Abbildung
243 vergegenwärtigt eine aus dem Jahre 1590

Abb . 244 . stammende , noch wohlerhaltene Bank vor einem
Hause in der Gerbergasse zu Bensheim . Ab¬

bildung 244 zeigt uns ein weiteres , ebenso interessantes Beispiel.
Ging man gegen vürgezimbere und Beischläge oft recht rücksichtslos vor , so

genossen die Lauben ein um so größeres Ansehen . Man trieb die Vorliebe für die aus
Italien herübergebrachte Neuheit so weit , daß man bei Abbruch der alten Häuser die
Besitzer , wenn auch nicht zu zwingen , so doch zu überreden suchte , einen Arkadenbail
zu errichten . „So aber ein Behausung mit einem vndergang durch die Bauwbeseher
oder geschworenen in einer Statt von neuwen bewilligt vnd erkannt wuerd / von grundtauss vnd auff zu fuehren / so were gut j vnd dem gemeinen nutzen vorstendig j dass solche
gebeuw / besonder welche sich auff oder gege eine Marckt / oder Platz erstreckte / das
die foerder seiten gegen dem liecht oder gemeinem wandel zu einer gibel wand gericht /vnnd die auff runde / oder gevierdten Pfeilern / seulen / oder Columnen / wie die denn
genannt moegen werden / gesetzt j dardurch guter geraumer vnd truckner wege auff
dem boden gadens hoch / mit einem gewelb / bogen j vn durchgang j gebauwet wuerde jauff dass man zu regen / winters oder sonst zu vngewitters Zeiten / allerley darunder
aussiegen / als an jar j wochen j vnd andern Merckten j kuendte feil gehalten werden jneben andern nuetzen so darauss erfolgen moechte / dergleichen geng j gewelb / vnnd
bogen j zu rings vmb die Merckt j Plaetz / oder andern gewerbigen gassen vnd Strassen jgemacht vnd verordnet werden / wie den sonderlich zu Muenchen / Behemische bude-
witz j auch andern vilen orten mehr j gesehen j vor äugen stehen vnd gefunden werden .

“33 )Ein wesentlicher Grund der Begünstigung der Lauben lag auch wohl darin , daß dieselben
nicht , wie wohl vielfach angenommen wird , eine Auskragung des oberen Stockwerkes
darstellen , sondern , daß es sich in Wirklichkeit in den weitaus meisten Fällen um ein
von seiten des Magistrates angeordnetes Zurückdrängen des Erdgeschosses hinter die
Straßenflucht handelt . Im allgemeinen kann die Laubenanordnung , so schön und archi¬
tektonisch hervorragend sie uns jetzt auch erscheinen mag , zur Zeit ihrer Entstehung

:a
) Frönsperger Bauw - Ordnung.
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keinen besonders angenehmen Eindruck hervorgerufen haben , da des Tags über die
Krämer sicher ihr Wesen in denselben trieben und mit ihrer oft recht unsauberen Be¬

schäftigung die künstlerische Wirkung wesentlich beeinträchtigten . Auch vom prak¬
tischen Standpunkte kann die Anlage nicht gut geheißen werden , denn die anschließenden
Läden waren infolge der geringen Laubenhöhe ziemlich dunkel und die darüber be¬
findlichen Räume vollkommen fußkalt . Eine wenn auch etwas urwüchsige Anordnung
zeigt Tafel 16 in dem Hause Schulgäßchen 24 zu Heppenheim . Doch darf nicht unter¬
lassen werden zu bemerken , daß die Anlage voraussichtlich nur deshalb erfolgte , um
ein bequemes Unterstellen der Wagen u . s . w . zu ermöglichen.

Abb . 245 . Neugasse , Bensheim.

Untersagt waren fernerhin die in manchen Orten recht gebräuchlichen , weit¬

ausladenden Krane zum Aufziehen des Getreides oder der Waren nach dem Bodenräume.

Wer kennt wohl nicht die namentlich in rheinischen Städten auf dem Dache sitzenden,
kleinen , kecken Windeluken mit der daran befestigten mächtigen Rolle . Ebenso häufig
wird bei Giebelhäusern der Zug angebracht und meistens darüber noch ein kleines Schutz¬

dach angeordnet . In dem auf Tafel 22 dargestellten Häuschen in der Neugasse erblicken

wir den Typus eines kleinen Bürgerhauses mit einem schmalen , hohen , jetzt von Alter

krumm gezogenen Windegiebel.
Ein weiterer , an die Laubenarchitektur anklingender Versuch , die Straße als

Hauserweiterung zu benutzen , besteht in der Anbringung offener ausgekragter Gänge
an den Langseiten der Häuser . Inwieweit hier italienische Einflüsse mitspielen , ist

schwer festzustellen . Ein charakteristisches Beispiel hierfür bietet das ehemalige , im
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Jahre 1600 errichtete Gasthaus zur Rose in Bensheim . Trotz der mehrfach erlassenen
scharfen Vorschriften hat sich die ursprüngliche Anlage erhalten , wohl nur darum , weil
der Bau eine Zeitlang dem benachbarten Hospitale gehörte , und dieses seinen Stand¬
punkt den Ratsherren gegenüber zu verteidigen wußte.

Ein mit Recht in den Bauordnungen des 16 . Jahrhunderts angegriffener Unfug
ist die vielfach geübte Sitte , einzelne Häuser durch Hölzbrücken oder geschlossene Gänge

Äbb . 246 . Bendheimsches Haus , Bensheim.

über die Straße hinweg miteinander zu verbinden . Abgesehen von dem unschönen
Äußern dieser langen Holzkisten ähnlich sehenden Bauten haben dieselben infolgemißbräuchlicher Benutzung sich im 16 . und 17 . Jahrhundert keiner allzu großen Be¬
liebtheit zu erfreuen gehabt . Denn einesteils war man nie sicher , daß nicht eines Tagesein derartig morsches Bauwerk auf die Straße herabstürzte , andererseits wurden solche
Brücken häufig zum Auslegen der Leylachen (Bettücher ) und ähnlicher Gegenständebenutzt . Doch scheint dem Unfug wohl kaum zu steuern gewesen zu sein , denn noch 1727
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wird folgendes Urteil gefällt : „ Ob aber einer kan ueber seinen Brucken / Tueclier /
Leylacher / oder was anders hinaus haengen j dadurch er seinem Nachbahr das Licht
benimmt / so ist es auf diese Art und Weise zu unterscheiden : Erstlich / wenn ers allein
auf den Seinigen will auslegen j und nicht hinaus strecket ; Als zum Exempel / wann
ers in die Höhe aufbreiten wolte / wie gemeiniglich die jenigen thun / die auf ihren
Daechern / Druck -Staedten oder Buehnen Bruecken haben j denn es kan ein jedweder
auf seinen Erdboden / so weit sich derselbe erstrecket / bauen / legen und thun / was

Abb . 247 . Höllenstaffel , Weinheim.

er will / biss an den Himmel / so kan er solches thun / wenn er gleich dadurch seinem
Nachbahr das Licht benimmet . So er aber auf Seinigen etwas wolte legen / und doch
hinüber ausbreiten J als wenn einer auf einer Stangen / das leinerne Gewand / und der¬

gleichen ausbreitet / dass es sich biss über den Ercker oder Fenster hinaus erstreckte /
und solches hienge alsdann auf des Nachbahrs Erdboden hinueber j so kan es ihme ver¬
wehret werden!

Wann er aber etwas auf die öffentliche Gassen / in
die Lufft hinaushienge / und geschehe dadurch weder dem
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Nachbahrn j noch denen Voruebergehenden kein Schaden j
so kan ers wohl thun . So aber dem Nachbahr dadurch Scha¬
den geschehe / dass ihm das Licht benommen wuerde / so
kan es ihm verwehret werden .

“ 34)
Des öfteren wurden derartige Verbindungsgänge auch in monumentaler Weise

in Stein ausgeführt . Doch handelte es sich alsdann meistens um Bauten , die im Auf¬
träge des Magistrates vorgenommen wurden , und denen , sowohl vom architektonischen
wie vom praktischen und hygienischen Standpunkte aus , keinesfalls die Existenz¬
berechtigung abzusprechen ist , sondern die vielmehr als eine Bereicherung und Ver¬
schönerung der Stadt - und Straßenbilder aufzufassen sind.

Als Ausschutzen im Sinne der Bauordnungen des 16 . und 17 . Jahrhunderts
galten auch die Stockwerksvorkragungen . Dieselben besaßen in der gotischen Periode
des Eachwerkbaues ganz beträchtliche Abmessungen , die jedoch mit dem Eindringen
der Renaissance nach und nach kleiner wurden . Es hat dies seinen Grund sowohl in
konstruktiven und ästhetischen Rücksichten , wie auch in der größer werdenden Be¬
liebtheit des Steinbaues , verbunden mit dem Bemühen vieler städtischer Behörden,
den Eachwerkbau der Eeuersgefahr und des starken Holzverbrauches wegen gänzlich
zu unterdrücken oder ihm wenigstens durch hemmende Vorschriften die Lebensfähig¬
keit abzuschneiden . Ein am 14 . April 1592 von dem ehrbaren Senate der Stadt Nürn¬
berg verfaßtes Flugblatt warnt alle Werkmeister , in den neuen Teilen der Stadt weiter¬
hin Holzbauten aufzuführen bei Strafe von 50 Gulden und Unredlicherklärung . Als
Grund dieser Maßnahme wird angegeben , daß die vielen „neuwen Gebewen den Nürn¬
berger Wälden vnd Höltzern zu mercklichem abgang vmd verösigung geraichten .

“ Die
Verordnung vom 11 . Mai 1653 geht noch weiter , indem der Magistrat das Verbot der
Holzhäuser auch auf die Altstadt ausdehnt. 35 )

In Ulm und in der Pfalz behandelt man den Fachwerksbau etwas glimpflicher.
Die Ulmer Bauordnung von 1612 rät den Bürgern an , Steinbauten den hölzernen vor¬
zuziehen . Wenn aber jemand ein Fachwerkhaus errichten wolle , so sei es ihm immerhin

34
) Pegius. Von Bau - und Erb -Rechten 1727.

35) „ Ein jeder Buerger / der hinfuero von neuem zu bauen Vorhabens ist : soll alle
Gaeden / in Sonderheit gegen der Gassen / vom Grund an / biss unter das Dach / von Stein-
werck aufbauen / bei Straff 50 Gulden . Und im Fall solches inwendig auf einer oder der
andern Seiten / ringsherum / wegen Ungelegenheit des Orts / fueglich nicht zu beschehen /oder auch der Bau -Herr , aus Armuth / von Steinwerck zu bauen nicht in Vermoegen hätte /so soll jedoch derselbe / und ein jeder / der zu bauen Vorhabens / durch sich Selbsten / oder
seinen bestellten Werckmann / zuvorderst alle Gebaeu und Flickwerck / so er machen zulassen
willens ist / bey dem Herrn Baumeister dieser Stadt anbringen / und ihn um Einnehmungdes Augenscheins ersuchen / der dann denselben mit seinen zugethanen Anschicker und Stadt-
Meister / einzunehmen / und den Bau -Herrn / was und wieviel er von Steinwerck bauen soll /
gegenwaertigen Bescheid zu ertheilen / Befehl hat / dergestalt / dass da man mit dem Stein¬
werck verfahren kann / es bey demselben / so wohl inn- als auswendig des Hauses / billigzu verbleiben / und der Bau -Herr in alle Wege darzu anzuweisen / im Fall aber wegen desOrts und Hauses Ungelegenheit / Enge und Nidrigkeit / oder auch aus Armuth und Unver-
moegen des Bau -Herrn / mit dem Steinwerck nicht fortzukommen / dass alsdann demselben /wie auch seinem Werckmann anbefohlen werde / fuer das Holtzwerck / eines halben Schuchsbreit / mit Bach - oder Mauer -Steinen fuermauren zu lassen / damit man der Feuers -Gefahrund Noht umso vielmehr befreyet seyn moege ."
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unverwehrt ; nur dürfe der Bau nicht höher als drei Gaden (Stockwerke ) ausfallen und

jedes Geschoß keine größere Ausladung als neun Zoll haben . Im Dachgeschosse sei
unter keinen Umständen eine Auskragung anzuordnen . Die Pfälzer Ordnung erlaubt
höhere Bauten , doch nur in Städten . Als Maximum werden vier bis fünf „Kar oder
stocke “ zugelassen , auf die dann der Dachstuhl folgen muß . Es hat zwar des öfteren

Klagen von seiten der Krämer und Apotheker gegeben , die sich darüber beschweren,
daß ihre Waren durch den behinderten Luftzudrang verderben , doch werden dieselben

abgewiesen , „da der glei¬
chen ueberhoehungen und
gebeuw / den gewerbes
Kraemern und Apotecker
ihrer wahr zu guten statten
gereichen mag / auch an
wind / regen / reiff /schnee /
nebel / desto weniger scha¬
den thut .

“ Als geringste
Haushöhe sind zwei Stöcke
vorgeschrieben , und zwar
soll der untere , wenn es
die Geldverhältnisse des
betreffenden Bauherrn ge¬
statten , aus Steinwerk auf¬
geführt werden . Hinsicht¬
lich derVorkragungen wer¬
den keinerlei einschrän¬
kende Bestimmungen ge¬
troffen . Noch klarer äußern
sich die Nürnberger Bau¬
ordnung ( 1564 ) und die des
Herzogtums Württemberg
( 1568 ) über diesen Punkt.
Erstere bestimmt , daß je¬
der Bürger ein Steinhaus
bis zu einer Maximalhöhe
von 52 Stadtschuhen (etwa

Abb . 248.

15y2 Meter ) bauen darf,
gerechnet von Oberkante
Pflaster bis zum First . Ein
Holzhaus darf dagegen im
Höchstfälle nur 42 Stadt¬
schuhe hoch aufgeführt
werden , vorausgesetzt , daß
der Bauherr nicht durch
alte Privilegien von dieser
Vorschrift entbunden ist.
Die „Baw - Ordnung des
Hertzogthumbs Wuertem-
berg“ gibt folgende , bis in
die Einzelheiten der Kon¬
struktion gehende An¬
weisung : , ,Alsgemeiniglich /
auch in Unseren Staedten /
die Haeuser/bevorab gegen
dem Marckt / Plaetzen /
und Wandel Gassen / dem
gemeinen Nutz / der Zier /
und den Haupt -Gebaewen
selber / in viel Weg be¬
schwerlich / mit Krumme /
grossen Laesten / und
in ander Weg / in alten
Stoecken zu weit auss /
und ueberstossen seyn /

so sollen fuerohin / in allen newen Gebaewen / nämlich / die die untere Stoeck von Stein

und Mawerwerck erbauet werden / und oben ein gehawen steiner Haupt -Gesims bekommen

und darauff gelegt wird / nicht ueber ein Werckschuh : Da aber die untere Stoeck von
Holtzwerck gemacht / und das Gebaelck auff der Streckpfetten ligt / die Balcken -Koepff
nur neun Zoll weit aussgestossen werden / die uebrige Aussstoess / am andern und dritten

Stock / wie auch am Dachstuhl / sollen ueber sechs Zoll nicht seyn / und jedes Gestich

oder Gebaelck auff die Brust -Höltzern oder Pfetten / satt und wol eingekaempt / aber

gar nicht mehr mit hol aussgekehlten Simsen gemacht / sondern die Balcken -Koepff
im freyen Lufft gelassen werden .

“
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Unter den Begriff der Ausschutze fallen fernerhin die vielfach beliebten Tor¬
bauten , die namentlich bei adeligen Häusern im Schwünge sind . Die Konstruktion
war derart , daß über dem mächtigen Torbogen , der den Zugang in die Hofreite ver¬
mittelte , ein kleines Häuschen , das gewöhnlich nur einen Raum enthält , gesetzt wurde.
Einesteils hing dasselbe mit dem Hauptbau zusammen , andernteils ruhte es auf der
Mauer , die zugleich das Anwesen abgrenzte . Wir finden eine derartige Anlage in dem
alten Handschuehsheimer Hofe , auf Tafel 2 dargestellt . Der Vorsprung des leider ver¬
putzten Torbaues beträgt an der linken Seite nicht weniger als 1,30 m ; die Entstehungs¬
zeit ist schwer festzustellen , doch muß sie bald nach Erbauung des Hauses datiert werden.
Über die in Ladenburg geltenden Vorschriften für derartige Anlagen sind wir gleich¬
falls unterrichtet , und zwar war als Maximum für die Höhe der Tormauern sechs Meter
angesetzt , die Ausladung des Torhauses durfte bis vier Werkschuh betragen.

Von den gleichfalls unter den Begriff des „vürgezimmere “ fallenden Läden,
Schweineställen u . s . w . wird noch später die Rede sein.

Ferner sei noch auf die öfters erfolgten Verbote gegen äußere Treppen , die den
Verkehr verhindern und häufig zu Fall Anlaß geben , hingewiesen. 38 )

2 . Kellerhälse.
Wir hören von Kellerhälsen zum ersten Male im Beginne des 14 . Jahrhunderts,

und zwar besteht diese frühe Kunde wiederum in Verboten des Nürnberger und Prager
Stadtrechtes gegen den Unfug der Bürger , die Straße zu ihren Zwecken nutzbar zu
machen ; „es ist gesetzet / daz nieman fuer bas sol pauwen vor seinem hause oder vor
seinem geswelle hinden oder vornen äne der burger rat j es sei kelrhals oder was ez sei .

“
Doch scheint sich die Anlage auf noch frühere Zeiten zurückführen zu lassen , und zwar
muß dieselbe in dem Zeitpunkte aufgekommen sein , in dem man dazu überging , ge¬wölbte Keller häufiger herzustellen und dieselben zu beruflichen Zwecken zu benutzen.
Die Entstehung des Ausdruckes Kellerhals mag wohl auf die eigentümliche Form des
Gebäudeteils , die in der Tat , infolge der röhrenförmigen Wölbung , einem Halse ähnelte,
zurückzuführen sein . Während in den meisten Städten die Anlage , infolge scharf durch¬
geführter Bauvorschriften , schon längst verschwunden ist , finden wir dieselbe in den
Orten der Bergstraße , so namentlich in Bensheim , noch recht häufig , wenn auch die
Benutzung gegenwärtig nur noch in vereinzelten Fällen gestattet ist . Nicht zufrieden
mit dem so gewonnenen Platze — der Kellerhals greift in der Regel auf die Straße über —
überdeckt man die Mündung noch mit einem kleinen Dache , unter dem sich ein Kram¬
laden oder ein Weinstand ganz prächtig einrichten läßt . Ist in dem Keller eine Kneipe
untergebracht , so läßt der Wirt auch wohl von der Gasse aus einen Gang in Gestalt
einer Rutsche graben , durch die die Wein - und Bierfässer dann heruntergeschobenwerden . Er hat alsdann nur die Pflicht , das Loch mit einem Quadersteine zu überdecken,
beziehungsweise eine starke eiserne Tür anzubringen . Doch scheinen alle Verbote der

8G) „ Da sol ausserthalb der gebeuw oder Behausungen weder stigen noch troeppen zubauwen gestatt noch zu gelassen werden / darzu auch kein stigen in gebeuwen oder einer
wohnung / ohn ein handhaben / gelender / lienen / oder verschlagen vnnd dergleichen / zugelassen sol werden. Frönsperger Bauw -Ordnung.
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hohen Obrigkeit nicht viel gefruchtet zu haben , denn noch 1833 gebietet eine Bens-
heimer Verordnung , doch wenigstens Türen an die Kellerhälse zu machen , damit nicht
Menschen oder Tiere hineinstürzen und zu Pall kommen . Perner dürfen die Türen
nicht so angeschlagen werden , daß sich dieselben nach der Straße zu öffnen , ein Verbot,
das schon 1550 erlassen und seitdem unzähligemal wiederholt worden ist. 37

) Ein gutes
Beispiel für eine alte noch erhaltene Kellerhalsanlage bietet das auf Tafel 26 befindliche
kleine Häuschen am Markt 10 zu Bensheim . Der Keller diente ehedem als Reifwirt¬
schaft ; der röhrenförmig gewölbte , mit einer breiten Steintreppe versehene Zugang
vermittelte den an Markttagen recht starken Verkehr . Einen auf die Straße vorge-

Abb . 249 . Hauptstraße 32 , Ladenburg.

zogenen Kellerhals weist der Handschuchsheimer Hof (Tafel 2 ) , ferner die Bischöfliche
Residenz (Tafel 1 ) , sowie die Schinderburg zu Heppenheim (Tafel 16) auf . Das auf Tafel

4 dargestellte Haus in der Kirchenstraße zu Ladenburg zeigt gleichfalls die ursprüng¬
liche Anlage.

37) „Deshalben sollen auch alle keller vnd dergleichen thueren / fenster j vnd ander
leden / so sich in dem fall gege nachbaurn allmend oder gemein erstrecken / auch inwendig-
angeschlagen vnd gehenckt werden / damit dem vorgehenden wandel mit gehn / reiten oder
fahren / kein nachtheil / Verhinderung / weder zu tag noch nacht / darvon erfolgen moege /
oder zu gewarten haben.“ (Frönsperger , Baw-Ordnung .)
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3 . Baugerüste und sonstige den Straßenverkehr hindernde Vorrichtungen.
Ein im 16 . und 17 . Jahrhundert recht oft getadeltes Verkehrshindernis sind die

Baugerüste , die häufig jahrelang stehen blieben , dann verfaulten und auf die Gasse
niederschlugen , wodurch nicht nur Materialschaden entstand , sondern auch Verletzungen
von Personen vorkamen . Es ist daher nicht verwunderlich , daß schon früh die Bau¬
ordnungen auf dieses Gebiet übergreifen . Ohne der älteren Vorschriften zu gedenken,
sei namentlich die Zeit von 1520 bis 1620 , eine Periode , in der die Baulust in Deutsch¬
land ganz beträchtlich war , ins Auge gefaßt . In den ohnehin engen Gassen der meisten
mittelalterlichen Städte war es ungemein schwer , einen Neubau in die Wege zu leiten,
ohne in Konflikt mit der Gemeinde und den Nachbarn zu kommen , deren Grund und
Boden zum Ablegen der Materialien zu benutzen oftmals nicht zu umgehen war . Den¬
noch verbieten die Bauordnungen der damaligen Zeiten streng jeden widerrechtlichen
Gebrauch der Allmende beziehungsweise des benachbarten Grundes , indem sie auf dem
alten Grundsätze fußen : „der grundt ist frey biss an Himmel und in die Erden .

“ Jeder
kann auf dem eigenen Boden tun und lassen , was er will , nur den anstoßenden Besitzer
soll er nicht stören . Doch schon früh wußte man sich aus der Klemme zu helfen , indem
man eine Ausnahme machte für Bauten , die zum allgemeinen Nutzen sowie zur Zierde
der Stadt errichtet wurden . „So ferr aber ein Bauw in massen der notturfft gemeinen
nutzen zu gut / oder sonst dem ort oder statt ein zier vn wolstand were / vnnd solchen
bauw ohne entlehnten platz oder ort zu dem geruest anderst nicht zu wegen gebracht
koendte oder moechte werden / so wirt zuvermuten / dass zu solchem Baw so lang es
die notturfft erfordert / oder nach gelegenheit dess Bauws / der nachbaur zu solchem
ort und platz zu ruesten schueldig zu leihen oder zu verguennen / so sol doch solches
ohne nachtheil vnd schaden auff wider auff machen j zu ergetzen vnd erstatten j sonder¬
lich was der mauwre vnd anderss so in die Höhe auffgeführt werden j da man hoehe
halben nit auff die erden oder boden zu kommen oder reichen hat / derwegen sol auch
keiner kein bauwgerüst one bewilligung seines nachbaurn oder eines andern hauss
etwas mit rüsten einlassen / brechen / hauwen / stechen / spriessen j an wend oder ge-
meuwren / weder oben / vnten / mitten noch in dem dach / vnd nach dem aber einem
darvon etwas guetlichen were oder ist zu gelassen / das sol nach dem vergunst ohne
dess bewilligers nachtheil vnd schaden / alle eingebrochen / oder auffgerissen loecher
vnd dergleichen / wider zu vnd gantz gemacht vnd gebessert werden .

“ 3S)
Die Bestimmung ließ sich ohne Schwierigkeit drehen und deuteln , schließlich

konnte man jedes Bauwerk als Schmuck der betreffenden Straße auffassen.
Weniger Aufhebens wurde gemacht , wenn es bisweilen vorkam , daß das Gerüst

infolge schlechter Konstruktion oder hohen Alters einstürzte . Alsdann hatte der be¬
treffende Werkmeister den Schaden zu ersetzen und wurde außerdem von der Stadt
aus in eine nicht allzu hohe Strafe genommen . Es kam sogar häufig vor , daß mit Ab¬
sicht das Gerüst so lange stehen gelassen wurde , bis es zusammenfiel.

Der Zimmermann hatte nach alter Sitte alsdann Anspruch auf das „Abholtz “ .
Es war dieser Brauch weniger eine Gerechtsame , als vielmehr eine Eigenmächtigkeit

:'8) Frönsperger Bauw -Ordnung.
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der betreffenden Werkmeister , die sich im Laufe der Zeit so eingebürgert hatte , daß
schon zu Beginn des 16 . Jahrhunderts allgemein der Spruch galt : „Dass abholtz ist
gewiss des Zimmermanns “

. Der Unfug , sich des Abholtzes zu bemächtigen , wurde
so weit getrieben , daß man gute Stämme zu gründe richtete , indem „das geruest vnd
holtz an seilen verwuest j mutwillig zerrissen / zerworffen vn zerbrochen j das zimmer-
holtz mit fleiss biss auffs marck / vmb dess abholtz wegen f beschlagen vnd behauwen /
vnd also was lang dick ist gewesen das ist klein kurtz / vmb dess gespens oder abholtz
willen gezimmert / vnd der gestalt behauwen / verbitzelt / vn verderbet worden “

. Die
so zerstückelten Holzteile wurden als wertlos auf die Straße geworfen und am Abend
in Karren sorgfältig nach Hause gefahren . Der Unfug trug natürlich dazu bei , die
Kosten des betreffenden Baues nicht unerheblich zu vergrößern , so daß die Bürger
sich des öftern klagend wider die „Ungebühr der Zimmerleut “ an den Magistrat wen¬
deten . Dementsprechend scheint ein schärferes Vorgehen erfolgt zu sein , wenigstens
ist im 17 . Jahrhundert die Sitte nicht mehr so gebräuchlich. 39 )

Ein weiterer Unfug , der bei Neubauten geübt wurde , war das Speismengen
und Kalklöschen auf der Straße . Es ging so weit , daß man mit der größten Ruhe auf
der Gasse Gruben aushub und darin den Kalk warf . Noch 1792 muß eine Verordnung
der Stadt Konstanz den Werkmeistern einschärfen , derartige Löcher des Abends zuzu¬
werfen oder mit einem Deckel zu versehen. 40 )

Eine gleichfalls nicht auszurottende Unsitte bestand darin , Schweineställe,
bisweilen auch Sekrete , Dunghaufen , Pflüge und Wagen auf der Straße unterzubringen.
Es würde zu weit führen , wollten wir die endlosen , seit etwa 1500 sich immer wieder¬
holenden Vorschriften der Reihe nach aufführen . Für kleine Städte mag wohl das 1833
für Bensheim und die sonstigen hessischen Provinzialstädte erlassene „Circulaire “ charak¬
teristisch sein , in dem den Einwohnern nochmals ernstlich eingeschärft wird , doch end¬
lich ihre Misthaufen und Viehställe nicht gerade auf die belebtesten Straßen zu verlegen.

Ein weiteres , oft beklagtes Verkehrshindernis waren die Haustüren , die im 16.
und 17 . Jahrhundert in der Regel nach außen schlugen . Diese Anordnung bedeutete
für den Besitzer des betreffenden Anwesens eine wesentliche Raumausnutzung , war
dagegen für den Passanten der Straße wenig angenehm , da derselbe immer gewärtig
sein mußte , daß ihm gelegentlich eine Tür etwas unsanft gegen den Kopf flog . Bei
Hoftoren war es noch schlimmer , da die großen Flügel oft die halbe Gassenbreite ver¬
sperrten . Auch mögen nicht selten Unglücksfälle vorgekommen sein , wenigstens spricht
Frönsperger davon , daß „des oftern Vieh oder leute hinein ( offene Türen ) abgetretten
und gefallen sind .

“ War allenfalls bei Neubauten eine Abstellung des Unwesens mög¬
lich , so versagte die obrigkeitliche Fürsorge vollkommen bei Häusern , die durch lange

39
) „ Ein jeder Bauwherr sol forthin ihme (dem Zimmermann) solches geruest / vnnd

sonderlich solches abgengigs holtz / alls bevor behalten / weder in verdingung noch taglohn /
bey sonder straff so darauff gesetzt sol werden / dass weder zimmerleut / mauwrer noch
ander / etwas daran von eim Bauw hinweg zu schleiffen / tragen / verguent noch gestatt sol
werden / in kein weiss noch weg / vmb solcher vrsachen willen / dass der Bauwherr sich
nicht zu besorgen hat / dass jm das holtz mit fleiss zu hart oder noch zu klein behauwen
oder beschlagen noch verderbet werde.“ (Frönsperger ).

J0) Polizey -Ordnung der K . K . V . östr . Stadt Konstanz.
Göbel , Süddeutsches Bürgerhaus. 19
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Jahre „das Recht der angehenkten Thür “ erworben hatten , und begnügte man sieh da¬
her , die betreffenden Eigentümer zu ermahnen , „solche thuer j thor oder gatter / nit
weiter aufzuthun / denn so weit die dachtraeff erstreckte .

“ Auch der Ulmer Stadtrat
scheint sieh 1683 in das Unvermeidliche gefügt zu haben , nachdem er vorher ein Jahr¬
hundert lang dagegen geeifert hatte. 41 )

War gegen die Gewohnheit der „angehenkten Thür “ nicht anzukommen , so
genossen die Läden der Krämer , die mindestens ebenso , wenn nicht noch hinderlicher
waren , das Recht obrigkeitlicher Genehmigung , das nur durch einige unwesentliche
Bestimmungen eingeschränkt war . Der Konstruktion nach unterscheidet man bei
diesen Läden drei Arten . Die älteste war einfach ein an das Fenster gestellter Tisch,
der abends weggeräumt wurde . Einen Anklang an diese primitive Konstruktion bieten
die Ammanschen Abbildungen 9 , 10 und 63 , die uns mehrere derartige Kaufstände vor
Augen führen . Erst später entstehen die feststehenden Ladenbretter , die man bisweilen,
wenn auch seltener , durch untermauerte Steinplatten ersetzte . Als dritte Art kommen
die Klappläden vor , die , in Scharnieren beziehungsweise Lederbändern beweglich , am
Tage durch Stützen oder Keile festgestellt waren und des Nachts bei hoher Strafe wieder
heruntergelassen beziehungsweise aufgezogen werden mußten . Noch vereinzelt findet
sich diese Anordnung ; ein glücklicher Zufall hat uns dieselbe in den Orten der Bergstraße
in einigen Beispielen erhalten . Eine genauere Beschreibung der älteren Konstruktion
gibt uns folgende , einer Bauordnung des 16 . Jahrhunderts entnommene Verordnung:
„Im fall was der gemein kram vnd gewerbs leden etwan an vngelegen orten weren j
die moegen wol ausserthalb / doch mit gebrochen vberzwerchen leden j dass das vnderste
theil nicht vber anderthalb werck oder stattschuch von der mauwr oder wand hindan
oder fuerauss gehe / vn der ander vberzwerch fluegel an ein seil vbersich auff gezogen
sol werden / vnd das seil vnd stein sollen innwendig auff vnd nider gelassen werden /
vnd nit ausserhälb der leden .

“

Waren die Krämer und Handwerker bestrebt , die Straße durch vorgekragte
Ladenbretter auszunutzen , so versuchten Bäcker und Metzger das gleiche , indem sie
Truhen und Kornkästen vor ihre Häuser stellten , bisweilen auch eine rege Schweine-
und Ziegenzucht eröffneten und die dazu nötigen Ställe an das Haus setzten . Alles
in allem war es mit der Sicherheit und den Verkehrsverhältnissen auf Straßen und Gassen
recht schlecht bestellt . Am Tage war es wohl noch einigermaßen möglich , die ver¬
schiedenen Hindernisse zu umschiffen , dagegen bei Dunkelheit mußte man bei der nicht
oder nur sehr spärlich vorhandenen Beleuchtung sich auf einen Beinbruch , oder , wenn
es gut ging , auf etliche Beulen gefaßt machen . Entkam man heil der Gefahr , auf ebener
Erde zu verunglücken , so mußte man recht vorsichtig sein und nicht allzu nahe an die
Häuser gehen , damit man einesteils mit den Küchenausgüssen oder „Nüsten “ nicht
in Konflikt geriet , andernteils nicht von „Scherben und Stock mit kleinen Bäumen
oder Blümlein besetzt , so bisweilen herunterfallen “

, verletzt wurde.

41) „ Da auch auf jemands anhalten, durch die Bau -Geschworne, nach Gelegenheit der
Gassen / vergunt und zugelassen wurde, die Thueren herausswarts gegen der Gassen anzu-
hencken, so sollen sie den Schaden , so ihnen nicht auss boesem Fuersatz , durch Fahren , oder
in ander Weg zustehen moechte / selber tragen , und niemanden desswegenanzufechten haben.“
Ulmer Bauordnung 1612 ( 1683) .

19’
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Man muß es als ein Glück bezeichnen , daß der Wagenverkehr im 16 . und 17.
Jahrhundert ein sehr beschränkter war . In Ladenburg gab es im 17 . Jahrhundert nicht
mehr wie fünf Kutschen , die auch nur bei wichtigen Anlässen , etwa einer Festlichkeit
des Landesherrn , in Anwendung kamen . Im übrigen begnügte man sich damit , zu Fuß
zu gehen oder zu reiten , was namentlich bei den besser gestellten und adeligen Per¬
sonen üblich war . Der Gebrauch von Sänften wird schwerlich ein allzu ausgedehnter
gewesen sein.

4 . Zustand der städtischen Straßen im 16 . bis 19 . Jahrhundert.
a. Beleuchtung.

Man wird nicht fehlgehen , wenn man annimmt , daß bis in die Mitte des 17.
Jahrhunderts eine Straßenbeleuchtung überhaupt nicht vorhanden war , falls man die
kleinen , oft kunstvoll
geschmiedeten und La¬
ternen tragenden Arme
nicht als solche an-
sehen will, die fromme
Bürger bisweilen an
ihren Häusern ange¬
bracht hatten , und die
dazu dienten , an den
Tagen des betreffen¬
den Schutzheiligen ihr
Licht strahlen zu
lassen . (Abbild . 251 . )
Ein guter Bürger blieb
bei anbrechender Dun¬
kelheit ruhig zu Hause,
oder wenn er unbe¬
dingt sich auf die
Straße wagen mußte,
so nahm er eine Wind¬
laterne mit , bezie¬
hungsweise er ließ
diese oder eine Fackel
ten an dem Instrumente
stange steckte.

Wir hören zum ersten Male von einer Straßenbeleuchtung im Jahre 1675 , und
zwar bestanden die Beleuchtungskörper aus dicken runden Holzpfosten mit darauf
gesetzter kugelig geformter Blechlampe , in die ein Talglicht aufgestellt wurde.
So kümmerlich die Wirkung dieser Anlage auch war , sie fand ungemeine Bewunderung
und wurde in vielen größeren Städten nachgeahmt . So erhielt Berlin 1679 , Wien 1687,
Leipzig 1702 , Frankfurt 1707 , Kassel 1721 , Halle 1728 , Braunschweig 1765 eine derart

Abb . 251.
Laterne in der Schunkengasse in Heppenheim,

eine Blechhülse angebracht war,

von seinem Diener
sich vorantragen . Das
Aussehen einer der¬
artigen Handleuchte
beschreibt uns das
Frauenzimmerlexikon

in folgenden Worten:
„Die Laterne ist ein
Gefäß von Messing,
Blech und Glas, Horn,
Frauenglas , Schweins¬
blasen , auch Papier,
oder aus einem andern
durchsichtigen Zeug
gemacht , damit ein
darin gesetztes Licht
leuchtet und vomWind
und Regen nicht aus¬
gelöscht werde .

“ Die
Vortraglaternen

waren ähnlich kon¬
struiert , nur mit dem
Unterschiede , daß un-

in die man die Holz-
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beschaffene Straßenbeleuchtung. 42
) In den pfälzischen Städten scheint man aller¬

dings recht sparsam gewesen zu sein , denn der bekannte Bruchsaler Hygieniker Frank
nennt es eine große Unsitte , zu gewissen Zeiten , z . B . bei Vollmond die Beleuchtung
vollkommen einzustellen , gleichwohl ob es hell oder dunkel sei . Er beschwert sich
weiterhin über die unpraktischen „dreyschneidigen “

(dreikantigen ) Laternenpfosten,
die nur den Zweck haben , den Wundärzten zu besserem Verdienste zu verhelfen.

Erst mit der Erfindung der sogenannten „Reverbere -Laternen “ durch einen
Pariser Glasergesellen , namens Goujon , scheinen bessere Zustände gekommen zu sein.43 )
Entgegen der älteren Methode , setzte man die Reverbere -Laternen nicht auf Pfähle,
sondern hing sie an Stricken quer über die Straße . Die erste deutsche Stadt , die dieses
neue System annahm , war Straßburg im Jahre 1779 . Trotz der anfänglichen Beliebt¬
heit scheinen sie sich auf die Dauer in Deutschland nicht gehalten zu haben . Es hat
dies einesteils seinen Grund darin , daß sie wohl in die Ferne
ein helles , strahlendes Licht warfen , dagegen den Platz un¬
mittelbar darunter völlig im Dunkel ließen ; ferner kamen
zuweilen Unglücksfälle vor , indem bei stürmischem Wetter
die Laterne aus ihrer Befestigung herausgeschleudert
wurde . Ein weiterer Nachteil war der , daß die Reini¬
gung der Reverbere -Laternen mit vielen Umständen ver¬
bunden war und gewöhnlich die gänzliche Absperrung
der Straße erforderte. 44 )

&

1776 erfand der Wiener Hofrat von Sonnenfels eine
Laterne , die eine kugelförmige Gestalt besaß und aus
hellem , weißen Glase geblasen war . Oben befand sich ein
kleiner runder Blechdeckel , innen glatt poliert , außen
mit roter Ölfarbe gestrichen . Die Lampe wurde an Eisen¬
stangen , die an den Häusern angeschlagen waren , etwa
4 . 50 m über dem Fußboden aufgehängt . Die Laternen
waren je zehn Meter von einander entfernt und wurden in
Wien von besonderen städtischen Beamten in Uniform
bedient. 45 ) Die jährlichen Kosten stellten sich im Jahre
1783 auf 17 000 fl . Seit 1790 kann man verfolgen , wie die Wiener Lampen in den
meisten Städten von Deutschland , wenn auch nur langsam , zur allgemeinen Ver¬

breitung gelangten . Es sei hierbei auf Abbildung 252 verwiesen , die einer Hand¬
skizze des Architekten Schwender (lebte im 18 . Jahrhundert ) entnommen ist und eine

derartige Laterne mit geringer Abweichung mit allen nötigen Maßen darstellt.

Abb. 252.

42) J. Beckmann, Beyträge zur Geschichte der Erfindungen , I . S . 80.
43) J . Beckmann, Gesch. d . Erf . , II . S . 526.
44) Frank erzählt in seiner medizinischen Polizei , „ als man (erst vor wenigen Jahren

ca. 1780) anfing , das volkreiche Meyland nächtlicher Weile zu beleuchten , und mit dergleichen
Lampen (Reverbere ) zu versehen , fuhren sich die verblendeten Kutscher beynahe einander
nieder , obgleich die Strassen hinreichend erleuchtet waren .“

45) J . Beckmann , Gesch. d . Erf . , II . S . 530.
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« Km ß' Straßenreinigung.
„Endres Tücher , stat paumeister zu Nürnberg “

, erwähnt in seinem bekannten
Baumeisterbuche vom Jahre 1461 folgendes : „Ein stat paumeister soll den nechsten
tag vor sant Katherein ( 23 . Nov . ) abent bestellen , das das pflaster geraumpt und das
kot und mist davon dann gefuert werd von sant Katherein prucken und also durch
das thor für den marstall und prunnen , auch durch das ander thore , darauf der Knopf
sitzet , von des folcks wegen , das zu sant Katherein geet ; wann sust gar ein grosser Un¬
lust do wuerd , wo mans nit raumpt , es gefruer dann als gar sere .

“ Ferner sollen zu
Weihnachten , Fastnacht , Pfingsten und anderen Festtagen die Straßen der Stadt bei
den Predigern , vor der Apotheke , vom Rathaus aus bis zum schönen Brunnen , gereinigt,
der Kot und Mist entweder fortgebracht oder jemand überlassen werden , „der des be-
dorft in einem garten oder wisen“

. Noch frühere Bestimmungen weisen die Göttinger
Statuten aus den Jahren 1330 bis 1334 auf , die eine Reinigung der Straßen zum min¬
desten alle 14 Tage vorschreiben , wozu das Wasser eines Baches durch die Stadt geleitet
wurde . Ähnliche Vorschriften werden 1473 in Köln , sowie 1572 in Frankfurt am Main
erlassen. 46 ) Im Jahre 1585 besaß die Stadt Hamburg schon eine wohlorganisierte
Straßenreinigung mit einem größeren Park von Kehricht wagen . Jeder Bürger hatte
eine gewisse Gebühr zu entrichten , die als „Dreckkarrengelt “ bezeichnet wurde. 47

) In
anderen Städten waren mit dem Reinigungsamte der Nachrichter und seine Knechte,
wie z . B . im 16 . Jahrhundert in Spandau , seltener die Schutzjuden der Stadt betraut.
In Nürnberg ist ein besonderer Beamter , Nachtmeister genannt , mit mehreren ihm
unterstellten Knechten angestellt . Im Jahre 1461 war Jorg Lobensin der Inhaber dieser
Stelle , und erhielt derselbe einen Lohn von „acht pfundt alt “

, dazu eine gewisse Menge
Wein , Bier , Käse und Brot . Ihm lag zugleich die Pflicht ob , für die sieben öffentlichen
Bedürfnisanstalten der Stadt 48 ) zu sorgen , dieselben sauber zu halten und deren ord¬
nungsmäßige Räumung zu bewirken . In besonders schmutzigem Zustande muß Ber¬
lin gewesen sein , und klingt die Schilderung , die Beckmann hiervon entwirft , nicht
gerade verlockend . „ In Berlin wurden zu Anfang des vorigen Jahrhundert (um 1600)
die Gassen niemal gefegt , und in dem beständig zunehmenden Kothe wühlten die Schweine
der ganzen Bürgerschaft den ganzen Tag , so wie in den Kanälen , die für Koth nicht
mehr fliessen konnten .

“ Zwar geht die Berliner Bauordnung vom 30 . November 1641 49 )
gegen die Schmutzerei vor ; doch wird erst 1681 dem Unwesen ein Ende gemacht , indem
der Große Kurfürst das Schweinemästen auf der Straße ein für allemal verbot.

Im 18 . Jahrhundert scheinen die Verhältnisse , wenigstens in den Mittelstädten,
sich von denen um das Jahr 1500 nicht sonderlich zu unterscheiden . So klagt Frank,
daß die meisten Städte ( in der Pfalz ) noch keine Pflasterung haben , daß der Boden durch

46) Gasner, Zum deutschen Straßenwesen . 1889.
4 ') J. Beckmann, Gesch . d . Erf. , II . S . 360.
4S) „ Es sind die gemache und heuslein hinter dem Wildpat pei dem Schiessgraben,pei der Mang, pei der parfüsen prücken , eins auf dem Sweinmarkt , eins pei der steinen

priicken , eines pei dem Irhertürlein . Tücher Baumeisterbuch.
40) „ Es unterstehen sich auch viele Bürger , dass sie auf den freien Strassen und oftunter den Stubenfenstern , Sau- und Schweinställe machen , welches E . E . Rath durchaus nichtleiden und haben will .“
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das beständige Fahren , sowie die Unreinlichkeiten der Zugtiere und Menschen einem

undurchgangbaren Sumpfe gleiche.50 ) Besonders schlimm sind die Zustände bei ein¬
tretendem Tauwetter , da die Eismassen , die eine große Menge Kot und faulende Stoffe
in sich bergen , durch die Sonnenwärme gelöst werden und einen unerträglichen Geruch
von sich geben . Als vorbildlich für eine geordnete Straßenreinigung darf wiederum

Hamburg angesehen werden , welche Stadt schon 1710 durch die sogenannte „Gassen¬

ordnung “ ein geregeltes Abfuhrsystem schuf . Es wird hierin bestimmt , daß die zur

Aufladung des Gassenunrates bestellten Fuhrleute in den Monaten Mai , Juni , Juli und

August morgens 5 Uhr , von September bis Dezember um 6 Uhr , sowie von Januar bis

April um 7 Uhr langsam durch die Gassen mit bedeckten Wagen zu fahren haben , um
so täglich eine gründliche Reinigung der Stadt zu ermöglichen.

Es sei ferner eine Unsitte erwähnt , die namentlich in Süddeutschland und
Frankreich geübt wurde , und darin bestand , falls Kranke in einem Hause sich befanden,
die Straße mit Dünger zu belegen , um so weniger dem Lärmen der Gefährte ausgesetzt
zu sein , ein Verfahren , das neben dem nicht gerade angenehmen Gerüche zugleich für

den ahnungslosen Fußgänger Gefahren bot , indem derselbe leicht das Geräusch eines
herannahenden Wagens überhörte , mithin dem Überfahren mehr oder weniger aus¬

gesetzt war.
Vielfach sorgte man im 18 . Jahrhundert zur Ableitung des Straßenschmutzes

durch breite Rinnen in der Mitte der Fahrbahn . Doch war diese Anlage nur zweck¬

mäßig , wenn streng darauf gesehen wurde , daß die Gosse in ordnungsmäßigem Zustande

blieb . Es sei hier die darauf bezügliche badische Verordnung vom 21 . Mai 1776 er¬
wähnt , die eine Reihe recht guter Bestimmungen hinsichtlich Straßenreinigung und

Reinhaltung enthält : „Vor jedem Hause , sowohl in der Haupt - als denen Querstrassen
und mittlerem Zirkel solle alle Mittwoche und Samstage Vormittags zwischen 8 und

10 Uhr das Pflaster bis über das Ablaufgräblein sauber abgekehrt , und der Kehricht

auf Haufen jenseits des gedachten Gräbleins zusammen gefeget werden : inmassen an

solchen Tagen nach 10 Uhren eine Nachschau gehalten , und jedesmal von dem Haus¬

besitzer , vor dessen Haus das Pflaster befohlener massen nicht abgekehrt ist , 30 kr.

Strafe bezahlt werden solle, als weswegen dieser den Regress an die Beständer und das

Gesind nehmen kann.
Wenn in der Zwischenzeit vor einem Hause durch Heu - oder Holz - oder der¬

gleichen Auf- und Abladen Sammlung von Unrath kommt , solle der Hausbesitzer solchen

noch den nemlichen Tag von der Strasse wegschaffen , bei obgedachter Strafe.

Wenn Dung oder Mist ausgeschlagen wird , soll solches in Häusern , die eine Ein¬

fahrt und geräumigen Hof haben , nicht auf der Strasse , sondern im Hofe geschehen;
wo aber diese Gelegenheit fehlt , solle der Dung noch den nemlichen Tag als er ausge¬
schlagen wird ( als weswegen die Fuhr voraus auf bestimmte Zeit zu bestellen ) von der

Strasse weggeschafft , und nicht das mindeste davon über Nacht auf der Strasse liegen

gelassen werden . Bei Strafe 2 Gulden für jedesmal.
Noch weniger solle weder bei Tag noch Nacht etwas aus den Fenstern oder

Taglöchern auf die Strasse ausgeschüttet oder geworfen werden , bei wenigstens 2 Gulden,

50) J . P . Frank , System einer vollständigen medizinischen Polizey . 1783 . III . Bd.
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und nach Befund der Umstände weit höheren Strafe : als welche der Hausbesitzer
geraden Wegs zu zahlen , und seinen Regress an diejenigen im Hause , so es gethan , zu
nehmen hat .

“
Eine Abwasserleitung , etwa in Form der altrömischen Cloaken , besitzen im 16.

und 17 . Jahrhundert nur sehr wenige Städte , und sind in dieser Hinsicht namentlich
Augsburg und Braunschweig als vorbildlich zu erwähnen . Her Grund , daß wir der¬
artige hygienische Einrichtungen so selten antreffen , liegt jedoch nicht darin , daß die
damaligen Techniker nicht imstande gewesen sind , großzügige Kanalanlagen auszu¬
denken , als vielmehr einesteils an dem Geldmangel , andernteils an den verzwickten
Rechtsverhältnissen , die ein scharfes , obrigkeitliches Durchgreifen unmöglich machten.
Schon zu Ende des 17 . Jahrhunderts regt der schon oft erwähnte Architekt und Mathe¬
matiker Sturm an , Ahwässerkanäle zu erbauen und dieselben folgendermaßen zu kon¬
struieren : „Es waere zu wuendschen / dass diese Art (die römischen Cloacae) zu unsern
Zeiten wiederum gebraucht wuerde / so haetten wir die Lufft nicht durch den graess-
lichen Gestank so offt verfaelschet / wie anietzo in etlichen Orten / da man den Koth
mit unertraeglichem Stanke durch die Gassen ausfuehret . Man koente Gewoelbe
machen / nicht eben so ungeheuer wie zu Rom / da man mit einem Fuder Heu durch¬
fahren koente / sondern nur sieben oder acht Fuß hoch / damit diejenigen / welche sie
verbessern und rein machen / aufgericht durchgehen koenten . Die Breite waere genug /
wenn sie die halbe Hoehe haette j aber der Boden moechte abhangend seyn j damit die
Unreinigkeit fortschoesse und nicht stehen bliebe . Es koenten auch in diese gewoelbten
Gaenge die Rinnen das Regenwasser ausgiessen / desgleichen
koente man die Gerinne auf den Strassen auch hinein lei¬
ten. Es muessen aber dise Gewoelber mit Trass wie die Wasserbaeue angeleget wer¬
den / und erstlich etwas hoeher / doch so moeglich niedriger als die Keller seyn / und
zuletzt gegen dem Wasser nach gewoehnlicher Hoehe des Wassers enden . Weil aber
die Fluesse bald wachsen / bald abnehmen / moechte man in der Stadt Schuetzen oder
Schuetze -Breter machen / dadurch man den Fluss in einer Hoehe erhielte / iedoch dass
bey den Schuetzen das ueberfluessige Wasser durch Graeben beyseits geleitet wuerde.
Damit man aber dem Mangel des Wassers in etwas rathe / kan man einen See oder Helder
aus Qvellwasser und durch Wasserleitungen sammlen / aus welchen durch eine Wasser-
Kunst durch grosse Roehren das Wasser in die Stroeme / als hier in die vier Anfurte /
wenn es duerre Wetter ist / eingegossen wuerde / welche Wasser -Raeder bey nassen
Wetter still stehen koenten . Wo man die Unsauberkeit also durch gewoelbte Gaenge
nicht abfuehren kan / graebet man einen Schacht / das ist / eine viereckichte Grube oder
Qvell / da man Qvellwasser oder Regenwasser zum Ausspuehlen durchfuehret j denn
die Erfahrung bezeuget / dass darinne der Unflath sich verzehret / und keinen Gestank
giebet / dadurch der Einwohner Gesundheit erhalten wird .

“ Um die Mitte des 18 . Jahr¬
hunderts wird die Ableitung der Schmutzwässer durch gemauerte Cloaken schon all¬

gemeiner , und führen dieselben die Bezeichnung „Schleusen “
, seltener „Siele“

. Der
Einfluß des Straßenwassers erfolgt vermittels großer Öffnungen , die durch Eisengitter
geschlossen sind . 1760 rügt Bergius in seinem „Cameral und Policey -Magazin “

, daß
in Braunschweig die Abzugkanäle ohne Schutz seien und nicht selten dadurch Unglücks¬
fälle Vorkommen . Vielfach ist die Anlage derart , daß die einzelnen Cloaken , den Eh-



298 A . Die Gestaltung des städtischen Bauwesens in öffentlich -rechtlicher Beziehung.

graben entsprechend , ineinander übergehen und in den Fluß beziehungsweise den Stadt¬
graben münden . Es bringt diese Methode , falls nicht von Zeit zu Zeit der Wasserlauf
gereinigt wird , den Übelstand mit sich , daß nach und nach eine völlige Verseuchung
desselben eintritt . Wie die Stadtgräben in der Pfalz aussahen , davon gibt uns Frank
ein treffendes Bild : „Die Abtritte haben dahin ihren Ausfluss ; es werden verreckte
Katzen und Hunde hineingeworfen und die Abzugsgraeblein der Stadt , die vielen Mist¬
lachen u . s . w . , alles leeret sich in dieselben aus . Inzwischen denket selten jemand an
die Reinigung dieser Graeben , und eine solche wird auch nicht selten , besonders wenn
sie in der waermern Jahrszeit unternommen wird den Einwohnern gefaehrlich .

“ Noch
bis etwa 1850 mündeten in Nürnberg die Aborte der an der Pegnitz gelegenen Häuser
in den Fluß , ähnlich verhielt es sich in Breslau , in Köln und anderen Städten.

Waren Abzugskanäle in einer Stadt nicht vorgesehen , die mit den Abwässern
zugleich die Fäkalstoffe fortführten , so blieb den Bewohnern nichts anderes übrig , als
Senkgruben anzulegen , die in mehr oder weniger primitiver Form konstruiert waren.
Das Wegschaffen des Unrates erfolgte gewöhnlich zur Nachtzeit.

Rieselfelder , im heutigen Sinne des Wortes , sind auch bei großen Städten kaum
zur Verwendung gekommen . Am 31 . Mai 1726 befiehlt eine „ Ordonnance de la Police
de Paris “ die Anlage von zwei von einander getrennten großen Becken , eins für die
Fäkalien und eins für faulende Stoffe und verdorbene Pflanzen . Es sollen die Fuhrleute,
die die Abfuhrstoffe an die Orte bringen , streng darauf achten , daß nichts unterwegs
davon verloren geht und so zu Anstoß Veranlassung gibt . Die Abfuhr hat während
der Nacht in geschlossenen Tonnen zu erfolgen.

Zum Schlüsse sei auf eine heutzutage unentbehrliche Einrichtung , das Spreng-
faß hingewiesen . Bis etwa 1760 kennt man diese segensreiche Maschine in Deutsch¬
land noch nicht , und erst aus den „ Bemerkungen eines Reisenden durch Deutschland,
Frankreich , Holland und England “ erfährt man hierüber näheres . „Die Maschine,
ist ein breiter , grosser viereckter , mit einem Deckel versehener Kasten , der auf einer
Axe mit zwei Rädern ruht und zween Bäume hat , damit ein Pferd eingespannt werden
kann . Er wird voll Wasser gepumpt , und ein Bret , das ihn hinten schliesst , ein wenig
aufgeschoben , indem man damit durch die staubigten Strassen fährt . Auf solche Art
schiesst das Wasser wie eine dünne Fläche auf den Boden und tilget den Staub , mehr
oder weniger , nachdem der Schieber weit geöffnet , und das Pferd langsam getrieben
wird .

“ In Deutschland hilft man sich in größeren Städten einfach dadurch , daß jedem
Hausbewohner bei Strafe befohlen wird , an heißen Tagen ein bis zweimal , morgens und
mittags den Platz vor seinem Hause zu besprengen.

Alle oben angeführten Umstände , der Kot und Schmutz auf den Straßen,
schlechte Pflasterung , eine unzureichende Beleuchtung , machten den Straßenverkehr
zu einem recht behinderten . Kein vernünftiger Mensch begab sich auf die Gasse , ohne
zuvor seine Steckelschuhe anzuziehen . Zu Ende des 18 . Jahrhunderts erhält diese aus
England übernommene Fußbekleidung feinere Formen , und wird dieselbe mit dem
Ausdrucke „Patins “ bezeichnet. 51 ) Man unterscheidet drei Arten,

51) Frauenzimmer -Lexicon 1773.
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1 . A pair of elogs (ganz aus Leder gefertigt und von vornehmen Personen ge¬
tragen ) ,

2 . A pair of wooden clogs (aus Holz mit Leder überzogen , von Personen mitt¬
leren Standes benutzt ) ,

3 . A pair of patten (aus Holz mit eisernen Sohlen , von gewöhnlichen Leuten
getragen ) .

Ein rasches Gehen gestatteten diese Überschuhe wohl kaum , namentlich wenn
bei schlechtem Wetter die betreffende Person gezwungen war , die erhöhten Straßen¬
steine zum Schreiten zu benutzen , um so wenigstens einigermaßen trocknen Fußes nach
Hause zu kommen.

Ziehen wir alle diese Punkte in Betracht , so erscheinen uns die häufigen „Vor¬
schriften des langsam Pahrens “ bei weitem verständlicher und berechtigter . 1772 er¬
ließ Joseph II . eine Verordnung , in der er befahl , „dass niemand , von welchem Stande
er seye , unter schwerer Strafe , in Städten anders als im Schritt Reiten oder Pahren solle .

“
Ähnlich äußert sich ein 1780 ausgegebenes bayrisches Dekret . Es heißt hierin : „Wenn
die Herrschaft im Wagen ist , so solle nur mittelmässig getrabet werden , ist aber die
Kutsche leer , da sollen die Pferde beständig einen Schritt gehen . Vierspaennigen
Wagen , es sitze eine Herrschaft darinnen oder nicht , ist nur der Gang im Schritt erlaubt.
Den Kutschern wird scharf eingebunden den Gehenden , zum Ausweichen inzeiten zu¬
zurufen , oder wenn es alte Leute oder Kinder sind , völlig stille zu halten .

“ Auch das
Ausweichen der einzelnen Wagengattungen ist streng geregelt . Es bestimmt hierüber
das sächsische Landrecht : „ Der leere Wagen soll ausweichen dem geladenen Wagen,und der mindergeladene dem schweren . Der Reitende soll weichen dem Wagen und der
Gehende dem Reitenden . Sind sie aber in einem engen Wege , oder auf einer Brücke
und jaget man einem Reitenden oder einem zu Puss , so soll der Wagen still halten , also-
lang , dass sie mögen hinfürkommen . Welcher Wagen erst auf die Brücke kommet , der
soll zum ersten überfahren , er sey leer , oder geladen .

“52 )

y. Straßenbau.
Die Zeiten , in denen die Verwaltung der Straßen und Wege noch in den Händen

eines fürstlichen oder kaiserlichen Vertreters , des Grafen oder Vogtes lag , sind mit dem
Beginne des 16 . Jahrhunderts längst entschwunden . Nur ganz vereinzelt finden wir
noch Anklänge an das alte Stangenrecht , und es wird berichtet , daß der Abt von Mur¬
bach sich dasselbe noch gegen 1520 im Interesse seines Klosters wahrte . Nach erfolgterWahl zog er hoch zu Roß , umgeben von seinen Getreuen , in Luzern ein , vor sich auf
dem Sattel einen Rennspieß oder Stab , 12 Daumen -Ellen lang , „den sol er tragen zwo
strassin in der meren stat und in der mineren ein strasse “

, wo die Lanze an einen in die
Straße übergreifenden Bauteil anstieß , der mußte abgerissen werden , beziehungsweiseblieb es dem Eigentümer freigestellt , sich von dem Abte gegen eine Geldsumme zulösen.63 ) Durchgängig liegt die Aufsicht über das Straßenwesen in den Händen der
Stadt , die hierfür ihre besonderen „Bau - oder Wegemeister “ hat . Die Stellen sind an-

62) Feltmann , Diss . Acad. de vehiculis obviis 1739.
63) H . G. Gengier , deutsche Stadtrechts -Alterthümer 1882.
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fäliglich unbezahlte Ehrenämter , werden jedoch später mit der wachsenden Arbeit von
besoldeten Beamten bekleidet , unter deren Aufsicht die Pflasterer mit ihren Knechten
gestellt sind . Hinsichtlich der Breite der Straßen lassen sich schwer allgemein gütige
Maße feststellen . Das Statuten - und Gesetzbuch von 1572 schreibt in zweifelhaften
Fällen vor , gerade Straßen acht , gekrümmte sechzehn Werkschuhe breit zu machen.
Doch finden wir auch Breitenabmessungen von vierundzwanzig Fuß ; häufig wählt man
ein Mittel von fünfzehn Fuß . Es leitet sich die Breite vielfach von alten Rechten und
Bestimmungen her ; nicht selten ist die Hauptstraße der aufgeblühten Stadt , die ehe¬
malige via regia , die Königs - oder Heerstraße des früheren Dorfes . Im allgemeinen
geben die Bau - und Straßenordnungen des 15 . und noch des 16 . Jahrhunderts kein be¬
stimmtes Maß an ; es heißt , entweder soll die Straße so weit sein , daß zwei Wagen ein¬
ander ausweichen können , oder ein Mann mit seiner Stange (Rennlanze ) zu Roß in der
Gasse halten und sich umwenden kann . Die Fußpfade und „ Gässlin“ erreichen das
Maß von sechs Werkschuhen nur in seltenen Fällen ; gewöhnlich begnügt man sich mit
vier oder fünf Schuhen . Eine Ausnahme machen die Wächtersteige , d . h . die längs
der Stadtmauer sich hinziehenden Pfade für die Wachtpatrouillen.

Die Sorge für Anlage und Unterhaltung der Straßen lag von den frühen Zeiten
an , noch bis in das 16 . Jahrhundert hinein , in den Händen der Anwohner . So befiehlt
die Stadt Schweidnitz 1328 , daß jeder Bürger die vor seinem Hause befindlichen Brücken
und Wege auf eigene Kosten zu unterhalten habe . Auch als man im 14 . Jahrhundert
stellenweise mit dem Pflastern begann , wurde diese damals recht kostspielige Ver¬
pflichtung von der Stadt auf die Bürger abgewälzt .®4

) In Nürnberg muß der Pflaster¬
meister 1464 dem „statpaumeister “ Endres Tücher geloben „niemant über vier schuch
zu seinem haus nichtz zu machen , es woltdenn einer selbs bezalen “

. Allerdings sucht die
Stadt den Privaten Erleichterung zu schaffen , sowohl durch genaue Regelung der
Pflichten des Pflastermeisters , als auch durch bestimmte niedrig bemessene Taxen für

gewisse Straßenarbeiten , oder auch , indem sie einen Zuschuß in barem Gelde gewährt,
beziehungsweise den städtischen Pflastermeister auf eine gewisse Anzahl von Tagen zur
unentgeltlichen Verfügung stellt . So gibt die Stadt Nürnberg von alters her zur Unter¬

haltung eines bestimmten Weges der Gemeinde als Unterstützung „zwen guidein
reinisch gelts “

, den Weg mit der zugehörigen Brücke „zu flicken und zu pessern .
“ 1573

befiehlt die Braunschweiger Ordnung einem jeden Bürger , bei hoher Strafe , seinen Stein¬

weg vor dem Hause in Ordnung zu halten und ihn rechtzeitig ausbessern zu lassen . Es
soll jedoch darauf geachtet werden , daß die einzelnen Teile in gleichmäßiger Höhe her¬

gestellt werden und nicht dem Nachbarn durch zu starke Überhöhung Schaden zuge¬
fügt wird , indem das gesamte Wasser auf dessen Anteil abläuft. 56

) „Der pflaster¬
meister soll niemant auf der gemein in der stat kein newe rinnen furen , noch stellen
das pflaster erhöhen , auch kein eckstein einsetzen .

“ 56
) Noch 1611 muß in der Stadt

Stolpe bei drei Pfund Strafe verboten werden , ohne Erlaubnis des Ehrbaren Rates , die
Straßen zu erhöhen oder zu erniedrigen. 67 ) War der Magistrat auch noch so bemüht,

r’4) E . Gasner, zum deutschen Straßenwesen 1889.
6ä) Häuselmann , Braunschweiger Urkundenbuch.
56) Tücher, Baumeisterbuch.
57) E . Gasner, Zum deutschen Straßenwesen.
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die unangenehme Pflicht der Straßenherstellung und Unterhaltung auf die Bürger ab¬
zuwälzen , so blieb ihm in manchen Fällen doch wohl oder übel nichts anderes übrig,
als die Kosten selbst zu tragen , namentlich wenn es sich darum handelte , öffentliche
Plätze , Brücken , Torwege und dergleichen in einen gangbaren Zustand zu setzen . Die

PÄ - * %' -- <jflol

Zuna

~<HF—

Wm-Mi

Abb . 255 . Rathaus zu Heppenheim.

Kosten des städtischen Wegebaues werden durch Straßen - und Wegegelder aufgebracht.
Häufig gewähren reichere Bürger der Stadt aus freien Stücken gewisse Beiträge , oder
fromme Stiftungen bedenken die Verwaltung auch in dieser Hinsicht , wenn wohl zu¬
meist mit der Hauptabsicht , hierdurch eine bestimmte zu einem Kloster oder einer
Kirche führende Brücke oder Straße in guten Zustand zu setzen . Auch werden gewisse
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städtische Einnahmen , wie die Abgaben der öffentlichen Häuser oder die Erlaubnis¬

gelder zu bestimmten Spielen zu diesem gemeinnützigen Zwecke verwendet . Reiche
Genossenschaften und Zünfte machen häufig dem Rate das Anerbieten , Plätze und
Straßen auf ihre Kosten pflastern zu lassen , vorausgesetzt , daß sie dieselben dann zu
ihren Zwecken , zum Aufstellen von Waren und dergleichen benutzen dürfen . Die

Brunnengenossenschaften , auch „Soetgenoten “ genannt , die aus denjenigen Straßen¬
bewohnern bestanden , denen das ausschließliche Benutzungsrecht eines gewissen
Brunnens zukam , hatten zugleich für dessen bauliche Unterhaltung zu sorgen , sowie
das anschließende Pflaster sorgsam herstellen und nach Bedarf ausbessern zu lassen.
Die Wege und Straßen außerhalb der Landwehr der Stadt wurden sowohl von letz¬
terer , als auch von den anstoßenden Gemeinden unterhalten . Vielfach lag auf den
Bauern , die die Zugangswege besonders stark benutzten , die Verpflichtung , dieselben

zu gewissen Zeiten auszubessern beziehungsweise neu herzurichten . So erzählt Tücher,
daß der Weg nach Sweinaw zu in sehr schlechtem Zustande gewesen sei , sein Wegmeister
Philipp Birckamer habe aber „mit Erun der paurschaft , feltstein in die löcher furen

lassen “
. Waren die Leute nicht mehr willig und der Arbeit müde , so hat Tücher „mit

reten zu zeitten geholfen von eines gemeinen nutz wegen“
. Der Nürnberger Stadtbau¬

meister scheint sich überhaupt einer allgemeinen Beliebtheit bei den zufahrenden Bauern
erfreut zu haben , denn er bringt es fertig , daß dieselben aus freien Stücken „den pösen

weg pei des Schinheintzen garten erschütten und erhöhen mit allerlei erden “ .

Letztere Stelle läßt darauf schließen , daß noch im 15 . Jahrhundert die Her¬

stellung namentlich untergeordneter Wege durch Aufbringen von Erde , bestenfalls

Steingrus , bewirkt wurde . 1536 erwähnt der Bürgermeister Hass von Görlitz , als der

Weg vor dem Stadttore gebessert werden mußte , habe er die Münzmeisterin vermocht,
daß sie gestattet , Grus aus ihrem Garten zu führen , damit der Weg anschurt und er¬

höhet ist worden “
.58

) Große Schwierigkeiten mochten wohl kaum mit diesem primi¬
tiven Straßenbau verbunden sein und hatten die Anlieger nur darauf zu achten , daß

sie die Wegesteine und Holzstapfen so anbrachten , daß es namentlich an Kreuzungs¬

punkten der Gassen möglich war , trockenen Fußes dieselben zu überschreiten . Ein großer
Nachteil der Holzstapfen bestand darin , daß sie den Wagenverkehr außerordentlich

erschwerten und sehr oft erneuert werden mußten . Sie scheinen sich lang im Gebrauch

erhalten zu haben und werden von architektonischen Schriftstellern noch im 17 . Jahr¬

hundert erwähnt . Dagegen werden Fußsteige an den Häusern der Bürger noch im 17.

und 18 . Jahrhundert eine Seltenheit gewesen sein , und zeigte sich der Unterschied zwischen

Fahr - und Gangsteig nur darin , daß zu letzterem etwas größere Platten genommen
wurden . Das Aufkommen der Pflasterung fällt in das 13 . Jahrhundert ; um diese Zeit

wird in Köln schon ein Pflastermeister , reparator oder factor viarum , als dort ansässig
aufgeführt. 69 ) In Prag entschloß man sich schon 1331 zur Anlage eines Pflasters ; 1334

pflasterten die Städte Wesel und Aachen ihre Torwege ; noch früher ( 1322 ) muß Straß¬

burg schon städtische Pflastermeister gehabt haben . Verhältnismäßig spät ( 1368)

legt die Stadt Nürnberg auf den Märkten und in einigen Straßen Steinpflaster ; 1400

5S) E . Gasner, Zum deutschen Straßenwesen.
60) von Ennen und Eckertz : Quellen zur Geschichte der Stadt Köln 1860— 79.
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folgt Regensburg , 1406 Breslau , 1415 Augsburg. 60 ) Kleinere Städte haben noch im 16.
und 17 . Jahrhundert keine gepflasterten Straßen . Berlin war um 1650 nur an einigen
wenigen Stellen mit einem Pflaster versehen ; erst 1679 wurde der neue Markt , 1684
die Königstraße , 1680 der Platz hinter dem Dome , Stechplatz genannt , mit Platten
belegt.

Eine eingehende Kenntnis der Straßenpflasterung zu Ende des 15 . Jahrhunderts
gibt uns Endres Tuchers Baumeisterbuoh der Stadt Nürnberg . Es heißt hierin : „Es
soll darnach der stat paumeister durch sein schaffer besenden die pflasterer meister und
die auch wider bestellen zu der stat arbeit das zukünftig jare , dane man der auf das
minst zwen , die auf den stullen arbeitten , haben muss über jar allein zu flicken und im
wesen zu halten das alt pflaster allenthalben in der stat .

“
Jedem Pflastermeister ist ein „Stössel“

, d . h . ein starker Tagelöhner zugeordnet,dessen Pflicht darin besteht , mit einer schweren Ramme , die der heutigen ziemlich
ähnlich war , die einzelnen Steine fest zu stoßen . (Abbildung 256 . ) Der „pflastererknecht “ soll dem Meister die „stein schlahen / furlehen und hawen “

. Ferner ist ein Mann
mit einem Pferdekarren vorgesehen , der das nötige Material an die betreffende Stelle
der Straße herbeischafft und den entstandenen Schutt beseitigt . Das Handwerkszeug

des Pflasterers ist der schon erwähnte Stössel , der Pflasterbock,
„stull “ genannt , der Pflasterhammer , der Schlegel , sowie der
„Storchschnabel “

, wohl zum Bearbeiten weicherer Steine bestimmt.
Uber die technische Ausführung der Straßenpflasterung

erhalten wir einen Begriff durch eine Stelle der „Chronica der
Weitberuempten Keyserlichen Preyen und dess H . Reiches Statt
Augspurg vom Jahre 1595 .

“ Es heißt daselbst : „Anno 1415,
da auch biss auff diese Zeit allhie zu Augspurg / die Gassen
allein mit Kuess beschuettet und mit Grass
ueberwachsen waren / dass also im Regen¬wetter in den Tritten sich ein tieffer Kott samlete /un der eingemachten hoeltzern Treppen halben j es sehr

boess und beschwerlich angehen gewesen j liesse gleich umb
diese Herbstzeit Hans Guerlieh (der damalige Stadtbaumeister ) den Fusspfad vor
seinem Hauss / auff dem Ochsenmarckt (da jetzt wie man sagt der Hewmarckt ist ) zu¬
erst mit Kiselsteinen nach der reihen besetzen / und mit
zwischen gestrewtem Sandt / gleichsam als ein Estrich
stampffen .

“ Das Beispiel übte eine derart vortreffliche Wirkung aus , daß im
folgenden Jahre die Nachbarn gleichfalls mit Pflastern begannen „und hat nachher der
Rath mit solchem Werck von hauss zu hauss auff etlich Schuch breit durch die gantzeStatt fortzufahren den Burgern so es vermocht / auferlegt : die mittlere Strassen aber
und weite Platz der Statt / hatten die Bawherrn / (Hans Guerlieh und Muelich ) auff
gemeiner statt Unkosten j mit der Zeit je mehr und mehr gebessert / biss zuletzt alle
Strassen und Gassen allhie / mit Steinen lustig und artlich gepflastert waren .

“ Die
so hergestellten Straßen müssen in der Tat einen ganz stattlichen Eindruck gemacht

Abb. 256.

“*) J . Beckmann , Gesch. der Erf . S . 351.
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haben , wenigstens so lange sie neu waren . Es sei hier auf Abbildung 257 hingewiesen,
die ein Straßenbild gibt , das uns den Zustand der Pflasterung deutlich vor Augen führt.
Der Stich entstammt dem 17 . Jahrhundert.

Gegen 1690 scheint der Straßenbau sich in der Technik schon wesentlich ver¬
bessert zu haben . So erwähnt Sturm zwei Arten von Pflasterung : „man ordnet dieselbe
entweder so an , dass sich in der Strassenmitte eine Rinne befindet und das Pflaster beider¬
seits nach derselben zu geneigt ist , oder man machet mitten einen Wagenweg , welcher
mitten Bogenweise erhöhet ist , und vor den Häusern ein abschüssig Pflaster lässt “

. In
der Tat lassen diese beiden Konstruktionsprinzipien sich bis in die Mitte des 19 . Jahr¬
hunderts verfolgen , und sind , wenn auch nur noch seltener , in alten Städtchen , wie
z . B . Zwingenberg a . d . B . , anzutreffen.

Sfr . ^A'/iöSöi

' C"''

Abb . 257.

Fortschrittlich in der technischen Ausbildung des Straßenbaues im 18 . Jahr¬
hundert wirken weniger deutsche Ingenieure als vielmehr Franzosen und Holländer.
Als bekanntester und weit über die Grenzen seines Vaterlandes berühmter Meister in
künstlichen Straßenanlagen ist wohl der französische Ingenieur Gautier anzuführen,
der im Beginn des 18 . Jahrhunderts eine kleine Schrift über Wesen und Art der Land-
und Stadtstraßen herausgab , die später ( 1759 ) von einem braunschweigischen Genie¬
offizier übersetzt und auf die deutschen Verhältnisse zugeschnitten wurde . Die Grund¬
prinzipien dieser Schrift stimmen bis auf unwesentliche Kleinigkeiten mit dem damals
in Deutschland geübten , wenn auch technisch weniger ausgearbeiteten Straßenbaue
völlig überein . War die Rinne in der Straßenmitte angebracht und das Pflaster nach

Göbel , Süddeutsches Bürgerhaus . 20
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ihr geneigt , so rechnete man gewöhnlich für dieses ein Gefälle von 1 /3 bis 1 Zoll auf einen
Fuß . Allerdings war bei Anwendung der Regel gewisse Vorsicht geboten , wollte man
nicht die Straßenbahn nach der Mitte hin zu abschüssig machen . Der Fall scheint öf¬
ters vorgekommen zu sein , denn es wird bei Unglücksfällen im 18 . Jahrhundert erwähnt,
die betreffende Person sei auf der scharf einbiegenden Mittelrinne zu Schaden gekommen.
Aus diesem Grunde verlangen einige Staaten und Städte ein gewisses Maximalmaß
für das Rinnengefälle , das nur in dringenden Fällen überschritten werden darf ; so war
es in der Pfalz nicht erlaubt , dasselbe stärker als vier Zoll insgesamt auf jeder Seite
anzulegen . Eine weitere Unannehmlichkeit der tiefen Rinnen war die , daß dieselben
bei Regenwetter und im Frühjahre zur Schneeschmelze mit Bohlen überbrückt werden
mußten , um so trocknen Fußes von einer Seite nach der andern gelangen zu können.
(Abbildung 258 . )

Weit besser ist die Anordnung einer sphärisch gekrümmten Straßenbahn , deren
höchster Punkt in der Mitte liegt , und die ihre Ablaufrinnen an beiden Seiten besitzt
(Abbildung 259 ) . Die Stärke der Neigung wurde so bemessen , wie sie schon oben ange¬
geben ist . Die Unbequemlichkeit der zweiten Konstruktionsmethode lag darin , daß
das Schmutzwasser unmittelbar an den Häusern entlang lief und jedes Gebäude an
seinem Ausgange einer kleinen Brücke aus Holz oder Stein bedurfte. 61 ) Doch schon

Abb . 258. Abb . 259. Abb . 260.
früh weiß- man sich diesem Übelstande durch Anordnung eines besonderen , vier bis
sechs Fuß breiten Bürgersteiges zu entziehen , und zwar dergestalt , daß dieser nach der
Rinne hin ein wenig ins Gefälle gelegt ist . (Abbildung 260. ) Die Pflasterung des Fuß¬
steiges erfolgte durch große Sandsteinplatten , die sich aber nicht sonderlich bewährt
zu haben scheinen , weshalb man sie zu Ende des 18 . Jahrhunderts durch gewöhnliche
Pflastersteine ersetzte . Mit Vorliebe wurde die Anordnung der sphärischen Straßen¬
bahn gewählt , wenn breite geräumige Straßen zur Verfügung standen , die die Anpflan¬
zung von Baumreihen ermöglichten . Man schuf in diesem Falle in der Straßenmitte
eine Promenade , die kein Pflaster erhielt und nur mit Kies bestreut war . Rechts und
links von derselben sind die Fahrwege und an diese anschließend die Bürgersteige ange¬bracht . (Abbildung 261 . )

Eine weitere Anordnung zeigt Abbildung 262 , die wohl kaum einer näheren Er¬
läuterung bedarf.

Erst ziemlich spät scheint man darauf gekommen zu sein , die Fußsteige etwas
B1) „Da sich verschiedene Hauseigenthuemer, welche steinerne Tafeln vor ihre Haeuser

gelegt haben beygehen lassen, solche sowohl mit Schrecksteinen einfassen, als auch Ketten
Vorspannen zu lassen, so muss dies keineswegs gestattet, sondern die Zugaenge muessen zuallen Zeiten frey und offen gelassen werden.“

Verordnung an den Gouverneur von Dresden vom 6 . März 1755.
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zu erhöhen , um so einen besseren Schutz , sowohl gegen Straßenschmutz , wie gegen
Gefährte jeder Art zu erzielen.

Als Material zur Pflasterung verwendete man , wenn irgend möglich , harte Bruch¬
steine . So erzählt Tücher , daß er seine Pflastersteine vom rechten „Kornperck “ bezieht,
von wo sie ihm die Bauern nach dem „gerieht “ bringen und dort in großen Haufen,
zehn Schuh lang , sieben Schuh hoch und fünf Schuh dick aufsetzen . Er zahlte dafür
zehn bis elf Pfund alt ; für weniger harte Steine wurden acht bis neun Pfund vergütet.
Welcher Art das Material ist , davon erfahren wir leider nichts . Soviel steht fest , daß
im 16 . und 17 . Jahrhundert vielfach Sandstein benutzt wurde , entweder in Gestalt von
größeren Platten oder in kubischer Form , ähnlich unseren heutigen Pflastersteinen . Man
achtete alsdann darauf , daß an den Gossen möglichst große Quader zur Verwendung
kamen , die gewissermaßen ein Ausweichen der mittleren Schichten verhindern sollten.
Letztere lagen im Verbände , und zwar derart , daß die Fugen schichtenweise wechselten,
um so dem Raddruck einen besseren Widerstand entgegensetzen zu können . (Abb . 263 .)
Ehe die Steine eingelegt wurden , grub man den Straßengrund sorgfältig um , über¬
deckte ihn nötigenfalls mit einer Schicht guter Erde und rammte ihn fest . Ein tüchtiger
Straßenbauer beobachtete hierbei schon das Gefälle und die sphärische Form des

Abb . 261.
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Abb . 262. Abb . 263.

Straßenquerschnittes . Man bediente sich hierzu einer Art Lehrbogen , der , aus Holz
hergestellt , an verschiedenen Stellen angelegt und so lange weitergebleit wurde , bis der
Zug der Gasse festgelegt war . Auf den eingerammten Grund legte man eine Sandschicht,
schlug diese gleichfalls fest und ließ , wenn irgend angängig , die Straße eine Zeitlang,
wenigstens acht Tage , in diesem Zustande liegen , um ein eventuelles Einsacken des
Grundes wieder ausgleichen zu können . Waren diese Maßnahmen getroffen , so bedeckte
man den Straßenboden mit einer etwa vier Zoll hohen Sandschicht , in welche , sowie
in die darunter liegende , dann die etwa dreißig Zentimeter hohen Steine eingelassen
wurden . Die Fugen erhielten sodann eine sorgfältige Ausfüllung mit Sand . War ein
Stück der Straße derart hergestellt , so rammte man dasselbe mittels einer Handramme
und streute scharfen Kies auf . Bot das Sandsteinpflaster auch einen guten Anblick,
so bestand sein Nachteil jedoch vielfach darin , daß es zu weich war und nach wenigenJahren erneuert werden mußte . Zwar kennt man auch das französische Graustein¬
pflaster ; doch scheint dasselbe durch seine schwierigere Bearbeitung nur geringen Bei¬
fall in unserem Vaterlande gefunden zu haben.

20;
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Das billigste und durchgängig benutzte Material waren die Feldsteine , Kiesel
genannt , die bei weitem dauerhafter waren wie die recht teuren Sandsteinwürfel . Die
Herstellung dieses Pflasters bot kaum Schwierigkeiten und konnte auch von einem
Maurer bewerkstelligt werden , wenn die Stadt keinen besonderen Pflasterer zur Ver¬
fügung hatte . Die Anordnung war dann derart , daß die größten Stücke , gleichmäßig
behauen , an die Gossen gesetzt und sauber eingerichtet wurden ; alsdann schloß man
die mittelgroßen Steinbrocken an und belegte den am wenigsten befahrenen Grat der
Straße mit den kleinen Kieseln , deren etwas halbkugelige Gestalt unverändert blieb
(Abbildung 264 ) . Es gewährte diese Anordnung auch weiterhin den Vorteil , den auf der
Straßenmitte gehenden Personen ein angenehmeres Pflaster zu bieten.

Wollte man besonders gut und sicher konstruieren , so legte man sogenannte
Traversen an , die gleichfalls aus Kieseln , wenn auch von beträchtlicher Größe , bestanden
und quer über die Gasse gelegt wurden (Abbildung 265 ) . Sie schließen Vierecke ein , die
mit dem üblichen kleinen Steinmaterial ausgefüllt werden , dem sie einen starken Halt
verleihen . Einen weiteren Vorteil bringen die Traversen oder Bänder , indem sie eine
leichtere Reparatur ermöglichen , aus dem Grunde , weil immer nur einzelne schadhafte
Felder wieder hergerichtet zu werden brauchen , ohne hierbei , wie sonst unvermeidlich,
die benachbarten Lagen in Mitleidenschaft zu ziehen . Nicht selten benutzte man die
Bänder als architektonisches Mittel , bildete auf freien Plätzen mit ihnen Kreise , legte
sie als Diagonalen eines Viereckes an und erzielte wohl auch einfache geometrische Muster

Abb . 264. Abb . 265.

SäisiüpsgASM

und Figuren . So wird des Platzes vor der Peterskirche zu Zürich , als durch Traversen
besonders schön ausgebildet , von den Schriftstellern des 18 . Jahrhunderts oft rühm¬
lich gedacht.

Die Abstände der einzelnen Bänder in Straßen und Gassen betrugen etwa acht
bis zehn Fuß und bezeichnete man die Anordnung mit dem Ausdrucke , ,im Vierecke
pflastern “ .

Seltener verwendete man Ziegel als Pflasterungsmaterial , obwohl diese aus
Holland übernommene Methode schon im 17 . Jahrhundert , als in einigen Städten üb¬
lich , erwähnt wurde . Immer wurde hierbei beobachtet , die Gossensteine aus guten,
großen Kieseln herzustellen ; die dazwischen gespannten Backsteinschichten wurden
in Reihen im Verbände oder in Schwalbenschwanzform beziehungsweise grätenartig
angeordnet . Die Ziegel, die gut und scharf gebrannt sein mußten , wurden auf die hohe
Kante gestellt und zum Schlüsse mit Mörtel sorgfältig vergossen.

Das Pflaster fand vornehmlich Verwendung zur Herstellung der Bürgersteige,
war dagegen zu Reit - und Fahrwegen kaum brauchbar.

4
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Es dürften dies , wenigstens der Hauptsache nach , die Prinzipien sein , nach
denen der Straßenbau , insbesondere in den Städten , gehandhaht wurde . Man kann
sich nicht der Einsicht verschließen , daß dieselben für den damaligen geringen Verkehr
ausreichend , ja vorzüglich waren , — vorausgesetzt , daß sie genau eingehalten und
sinngemäß angewandt wurden.

Eine große , meist nicht oder nur schlecht gelöste Frage war die der zweck¬
mäßigen Abwässerung der sphärisch gekrümmten Straßenbahnen . Die Regel war ja
recht einfach : Man erhält die Querschnittskurve mit dem zugehörigen Kreismittel¬
punkt durch Annahme des geeigneten Gefälles ( 4 Zoll ) . Es ließ sich dies auch sehr schön
durchführen , wenn die Straßenzüge alle derart gelegen waren , daß das Wasser ohne

Abb . 266 . Altes Gäßchen in Heppenheim.

mm

Schwierigkeiten seinen Ablauf in einen Fluß oder talabwärts fand . Anders lag der Fall
hei Städten , die ein ungünstiges , bisweilen hügeliges Terrain aufwiesen . Eine gute Lösung
war für den damaligen Straßeningenieur um so schwieriger , als die Anlage der Abwäs¬
serung einer Stadt gewöhnlich in den Händen verschiedener Beamten lag , die ihre ihnen
zugeordneten Quartiere voneinander getrennt und selbständig zu behandeln suchten.
Es werden deshalb schon um die Mitte des 18 . Jahrhunderts Stimmen laut , die fordern,
zunächst eine genaue Aufnahme der sämtlichen Straßenzüge zu bewirken und sodann

»*
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auf diesem Stadtplane von einem erprobten Ingenieure die gesamte Entwässerung theo¬
retisch genau durcharbeiten zu lassen . Erst dann solle mit dem Straßenbau praktisch
begonnen werden.

Schwierig gestaltete sich in vielen Fällen die Straßenanlage , wenn es an geeig¬
netem Material fehlte , oder man der Ersparnis halber sich gezwungen sah , mit schlech¬
terem fürlieb nehmen zu müssen . So werden gegen 1780 immer mehr Klagen laut über
ungesunde Strassen . , ,Zu Wien, “ sagt der Hygieniker Habermann in seiner Abhand¬
lung von unschädlichen Begräbnissen , „entstehen viele Lungensuchten von dem Staube
der immer sandigen Straßen .

“ An andern Orten klagt man darüber , daß die Uneben¬
heiten und die emporstehenden spitzen Steine zu Eußkrankheiten Veranlassung geben.
Man sucht eine Besserung der Übelstände herbeizuführen , indem man die Straßen öfters
sprengt , auch nach französischem Vorbilde 62 ) den Wagenbesitzern gebietet , die Reife
an den Rädern nicht mit den üblichen großen Nägeln zu befestigen , sondern letztere in
das Eisen einzulassen.

d. Straßennamen.
Die Entstehung der speziell in den Städten der Bergstraße vorkommenden

Straßennamen sei , wenn auch nur kurz , berührt . Es ist schlechterdings unmöglich,
sämtliche Gründe anzuführen , die bestimmend für das Aufkommen einer Bezeichnung
waren . In den meisten Fällen lassen sich die Straßennamen folgendermaßen ableiten:

1 . von dem Gewerbe , das in ihnen betrieben wurde , z . B . Gerbergasse , Schuh¬
gasse , Schmiedegasse , Perlgraben , Lohgasse , Nadlergasse und viele andere;

2 . von daselbst sich befindlichen hervorragenden oder für die Bevölkerung
wichtigen weltlichen , kirchlichen und amtlichen Gebäuden , so gibt es häufig eine Kirch-
gasse , eine Klostergasse , eine Münzgasse , eine Kellereigasse , eine Stadtmühlgasse , eine
Hospitalgasse , ein Schulgäßchen , eine Kanzleigasse , eine Badgasse , eine Ziegelhütter-
gasse u . s . w . ;

3 . von einzelnen allda ansässigen adeligen oder bürgerlichen Familien.
Wir kennen in den Orten der Bergstraße eine Cronbergergasse , eine Wambolder-

hofgasse , eine Schiinkengasse (nach der Familie Schiink ) und andere mehr;
4 . von Hausmarken und sonstigen auffallenden Kennzeichen hervorragender

Bauten . Man findet z . B . eine Hasengasse , eine Hirschkopfgasse '
, eine Erbsengasse,

ein Pflaumengäßchen , eine Liesengasse , eine Amselgasse , eine Hundegasse , eine Bienen¬
gasse , eine Karpfengasse , eine Rosengasse , eine Wolfgasse , eine Kuhgasse;

5 . von der eigentümlichen Form der Straßenanlage . So weist Heppenheim
ein Bogengäßchen auf , das seinem Namen auch volle Ehre macht ; ferner kommen
Namen wie Krummgasse , Kurzer Buckel und ähnliche vor;

6 . von der Lage der betreffenden Straße in dem Stadtgebiet . Häufig finden wir
Bezeichnungen wie Hintergasse , Mittelgasse , Obergasse , Quergasse , Hauptstraße , am
Brückentor;

7 . von Wasserläufen , die die Stadt durchziehen beziehungsweise als Schutz
derselben dienen . So kommen Bezeichnungen vor wie kleiner Bach , Grabengäßchen,
Weiherstraße , am Stadtgraben , Hinterer Graben und andere;

*

e2) Policey Befehl vom 28 . September 1749 an die Bürgerschaft zu Paris.
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8 . von Benennungen alter Feldmarken , auf deren Stelle die Straßenzüge ange¬
legt wurden . So gibt es in Bensheim eine Gasse , „auf der Raab “ benannt , ferner eine
„auf dem Griesel“ , in Weinheim eine Straße , die den Namen „der Rödel “ führt;

9 . von einer benachbarten , größeren Stadt . So kennt man in den Orten der
Bergstraße eine Fürther - , eine Wormser - , eine Heidelberger - , eine Heppenheimerstraße;

10 . Benennungen , die ihren Ursprung dem oft recht derben Volkswitz ver¬
danken . Es sei nur auf das „Diebloch “

, den „Katzenlauf “ sowie auf die „Rumpelgasse“
in Weinheim hingewiesen . Als besondere Erscheinung müssen die Straßennamen auf¬
gefaßt werden , die zur Charakterisierung bestimmter Viertel dienten , wie Judengasse,
seltener Judden - oder Jodengasse genannt . Benennungen wie Engländergasse (Lübeck ) ,
Friesengasse ( Braunschweig ) , Walengasse (Wälschegasse in Regensburg ) kommen in
den Städten der Bergstraße , mit Ausnahme des französischen Gäßchens in Heppen¬
heim , kaum vor.

s. Anlage der Straßenzüge.

“ Bis zum 17 . Jahrhundert war von einem Städtebau im heutigen Sinne des
Wortes keine Rede . Die Häuser standen in baulicher Hinsicht unter Aufsicht des Bau¬
meisters beziehungsweise der Geschworenen , die in jedem einzelnen Falle bestimmten,
ob es einem Hauseigentümer gestattet sein solle, in die Allmende überzugreifen oder
nicht . Dabei pflegte der Magistrat nicht engherzig und schematisch zu verfahren . Bei
Anlage einer Stadt war man nach Möglichkeit bestrebt , dem Terrain zu folgen , schon
aus dem einfachen Grunde , weil selbst leichteren Bodenschwierigkeiten die Straßen¬
technik des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit keineswegs gewachsen war . Fer¬
ner suchte man die meist nur in sehr geringer Zahl vorhandenen Hauptstraßen möglichst
gerade zu halten , womit zumeist jedoch nicht gemeint ist , dieselben in einer geraden
Linie zu führen , sondern vielmehr in den Häuserreihen keine staffelförmige Anordnung
zu dulden , d . h . kein Gebäude vor dem anderen heraustreten zu lassen . War man
bemüht , die Verkehrsadern möglichst breit und bequem zu gestalten , so trat dieser
Gesichtspunkt bei den Nebengassen vollkommen zurück . Wie schon früher erwähnt,
waren die Stadtväter in dieser Hinsicht keineswegs ängstlich , wenn jemand not¬
wendig ein Stück von der „gemeinen gasse“ brauchte ; weshalb sollte man es ihm nicht
gönnen , wenn es der Allgemeinheit keinen Schaden brachte . Wollte jemand mit seiner
Hausfront von der Straße zurück gehen , um sich einen kleinen Abladeplatz zu schaffen,
so war es um so besser.

Eine Änderung in diesem , wenn auch mehr oder weniger unbewußten , aber durch¬
aus künstlerischen Städtebau tritt zu Ende des 18 . Jahrhunderts ein , in der Zeit , in der
man damit begann , systematisch Stadtpläne aufzunehmen und zu entwerfen . Inter¬
essant in dieser Hinsicht sind namentlich die von Deutschen gemachten Vorschläge
für neu zu projektierende Stadtpläne der Bundeshauptstadt Washington , die 1793 in
dem deutschen Merkur und 1795 in dem gothaischen Kalender des näheren durchge¬
sprochen werden und schon stark nach Schematismus schmecken . Im allgemeinen muß
man anerkennen , daß die Epochen des Barockes , Rokoko und Empire den Städtebau
in künstlerischer Weise gelöst haben , wenn auch die Städtebauer der damaligen Zeit
schon stark bestrebt waren , lediglich durch streng geometrische Figuren eine schöne

*
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und zweckmäßige Gestaltung , ein glückliches Ineinandergehen und Abschließen der
Straßenbilder zu erzielen . Es sei hier die allgemein herrschende Ansicht der damaligen
Zeit über diese Disziplin , die wörtlich der Enzyklopädie der bürgerlichen Baukunst
von Stieglitz 1796 entnommen ist , wiedergegeben . „Man muss die Stadt mit einem
Park (nehmlich einen im französischen Geschmack angelegten ) vergleichen ; was hier
die Wege sind , sind dort die Strassen . Ein Park verlangt eine Menge breite Wege ; allein
dieses ist noch nicht genug , sondern der Plan muss mit Geschmack entworfen werden,
damit man Ordnung , Übereinstimmung , etwas Besonderes und Eigenes und Abwechselung
darin antreffe . An einem Orte können die Wege einen Stern , an einem anderen einen
Gänsefuss , an einem dritten einen Fechel bilden , hin und wieder können Kreutzwege

Abb . 267 . Altes Gäßchen in Heppenheim.

mit freyen Plätzen seyn , die an Form , Grösse und Verzierung alle von einander ab¬
weichen . Lasst uns die Anwendung hiervon machen , so dass der Riss unsers Parks
zum Plane unserer Städte diene . Hier müssen breite gerade Strassen , Kreuzwege,
Durchschnitte und freye Plätze seyn . Es giebt Städte , in welchen die
Strassen nach einer guten Ordnung eingetheilt sind ; al¬
lein , es herrscht darin eine allzugrosse Genauigkeit , eine
übertriebene Regelmässigkeit , die jeden Teil der Stadt
dem anderen so ähnlich macht , dass man sich darin ver¬
irrt , die alle Gegenstände bis zum Ekel wiederhohlt und
dadurch in eine so frostige Einförmigkeit ausartet , dass
die gewöhnliche Unordnung unserer Städte weit vorzu-



■Aii-jat :.-.







Verkehr. 313

ziehen ist , weil man darin doch keine lange Weile fühlt.Je mehr Abwechselung , Contrast , gute Wahl , und zuweilenauch etwas anscheinende Unordnung in dem Plane einerStadt herrscht , desto malerischer stellt er sich dar , unddesto mehr auffallende Schönheiten wird er haben . Werunserm Vergnügen keine Abwechselung zu verschaffen weiß , wird es niemals dahinbringen , dass uns etwas gefalle.
Es ist daher keine leichte Sache , den Plan zu einer Stadt so zu entwerfen , dassdie Pracht des Ganzen sich in viel kleine unterschiedene Stücke zertheile und aus einerMenge untergeordneter Schönheiten bestehe , dass man darin fast niemals einerley Gegen¬stände antreffe , und dass , wenn man dieselbe von einem Ende bis zum andern durch¬geht , man in jedem Theile etwas Neues , Besonderes und Einnehmendes finde , dassdaselbst aus der Ordnung und der Zusammensetzung vieler regulären Theile , eine Artvon Verwirrung und anscheinender Unregelmässigkeiten erwachse , welche grossenStädten eine eigene Zierde giebt . Hierzu aber wird die Kunst , glücklich verbindenzu können , erfordert , und Genie und Feuer , um die richtigsten und schicklichsten Ver¬bindungen zu wählen.

Die Gassen müssen sich , so viel wie möglich , rechtwinkelig durchschneiden,damit die Häuser rechtwinkelig werden . Finden sich aber Diagonal -Strassen , so mussman , um die spitzwinkeligen Häuser zu vermeiden , alle spitzigen Winkel der Strassenabschneiden . Die Weite zwischen zwey parallel laufenden Gassen muss wenigstensso gross seyn , dass dazwischen ein Raum für zwey Bürgerhäuser bleibt , wovon das eineauf jene , das andere auf diese Gasse gekehrt sey und ausgehe . Rechnet man auf jedesHaus fünfzehn bis zwanzig Ruthen ins Gevierte , so kommen solche parallel laufendeGassen dreissig bis vierzig Ruthen auseinander zu stehn . Dieser Raum ist für einenPalast hinlänglich gross . Wäre er aber noch nicht gross genug , so könnte man noch
einigen Raum daneben dazu nehmen , und um darnach die Strasse anzubringen , Bogen,wie Triumphbogen verziert , darüber hinwegführen, die derStadt zur Zierde und dem Eigenthümer des Pallastes zur Bequemlichkeit dienten , umvon einem Theile der Wohnung in den andern zu kommen , und zugleich einen angenehmenProspekt auf beyden Seiten längst der Gasse zu haben . Auf diese Weise kannman Strassen genug anbringen , die alle gerad , von ungleicher Länge und verschiedener
Richtung sind , und einen freyen Ausgang haben .

“
(Abbildung 268. )

5 . Abbruch alter Bauten.
„Wir setzen und ordnen, “ heißt es in der Stadt „Fryburg in Prisgav “ Statutenund Stattrechten , „welcher inwoner in unser statt hüser hat J da unser buwmeistermit ir erkantnuss sprechen / dass die buwfellig syent j so sollen die buwmeister deminnhaber derselben hüser verkünden j dass sy die in einer zimblichen zyt buwen / geschiehtdas nit j so sollen dieselben buwmeister solche hüser / umb den buwfall uffzieten und

frönen J und welcher die an sich bringt j der ist schuldig die angends zu buwen . Blybensy aber den buwmeistern , so sollen sy darzumal solche hüser in nammen unsers geniemenguts selbs ufbuwen j oder andern zustellen zu buwen .
“
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Ähnlich äußern sich die Statuten der Heil . Rom . Reichsstadt Worms vom Jahre
1542 : „ Ob Gebewe j die von alters wegen verfallen j abgelegt j oder sonst in anderweg
erstoert / oder vergangen weren / sollen inn eins j ars Frist wider uffgerichtet j
in Wesen gestellt und gepreuchlich gemacht werden / in widrigen fall alles dem fisco
heimfallen solle.

“ Das Wormser Baurecht scheint sich im 16 . und 17 . Jahrhundert
der allgemeinen Geltung erfreut zu haben , denn schon 1572 schreibt das „Statuten-
und Gesatzbuch j allgemeiner und besonderer Kayserlicher Landt - und Stattrechten“
dasselbe als maßgebend und verbindlich vor , und fügt als Erweiterung hinzu : „Wann
auch mehr Erben / Grundt - oder Zinssherren weren eines verfallenen Bawes j und et¬
liche denselben Baw wider auffrichten und bawen wolten / und die andern wegerten
sich fuer ir anzal / und solcher Grundt und Baw mit aller Gerechtigkeyt folgt dem oder
denen / so solchen Grundt und Baw wider auffrichten .

“

Mit mehr oder weniger Beschränkungen kehrt die zwangsweise Aufbaupflicht
in allen Bauordnungen bis tief ins 18 . Jahrhundert hinein immer wieder . Zunächst
sei der Ausdruck „bawfellig “ im Sinne der alten Zeit etwas näher erklärt . Es bezeichnet
derselbe ein Haus oder Anwesen , das infolge Alters oder Vernachlässigung derart „krum
vnnd schreg“ geworden ist , daß es den zwischen zwei Gebäuden vorgeschriebenen Reul
von vier Fuß Breite überschreitet , d . h . denselben beengt , das nachbarliche Haus be¬
rührt oder sich dagegen anlehnt . Baufälligkeit tritt ferner ein , wenn die Senkung nach
der Gasse zu derart stark wird , daß sie dem gegenüberliegenden Hause den Zutritt von
Luft und Licht behindert . Alsdann sind die betreffenden Nachbarn berechtigt und
verpflichtet , das Abreißen des baufälligen Hauses und dessen „bleyrechte “ Wieder¬
aufführung zu verlangen . Weigert sich der Besitzer , so kann er durch richterlichen
Spruch hierzu gezwungen werden , oder es bleibt ihm der Ausweg übrig , sein Anwesen
an einen Baulustigen zu annehmbarem Werte zu verkaufen . Geht der Besitzer auch
hierauf nicht ein , so „soll man das baufaellig Hauss uff der Ganth Umschlagen und so¬
fern dasselbig von denen so Zins darauf haetten , oder von andern nicht angenommen
wuerde , von gemeiner Stadt Gut , und derselben zu Nutz bauen lassen .

“63
) Ist hingegen

nicht das ganze Haus baufällig , sondern nur ein Teil desselben , der für die Nachbarn
oder die Allgemeinheit gefährlich werden könne , so sollen die Baugeschworenen von
dem Besitzer zur Besichtigung berufen und dem Schaden innerhalb spätestens vier
Wochen abgeholfen werden . Einen Bauzwang schreiben die Rechte ferner dann vor,
wenn durch Brand oder Einsturz eine Baustelle längere Zeit unbenützt liegen gelassen
wird . Der Eigentümer hat nach ergangener Aufforderung innerhalb Jahresfrist den
Platz zu bebauen oder zu verkaufen , widrigenfalls die Gemeinde denselben einzieht.
Doch scheint die Verordnung nur in größeren Städten durchgeführt worden zu sein,
denn die Chronisten des 17 . und 18 . Jahrhunderts sind unaufhörlich mit ihren Klagen
über den Verfall der alten Reichsstädte , in denen viele Gassen , sogar manche Stadt¬
teile „zu wüsten und öden Plätzen worden “ .

Ist der Eigentümer gewillt , sein baufälliges Haus durch ein neues Gebäude zu
ersetzen , so darf der Abbruch erst dann erfolgen , nachdem die Baugeschworenen und
etwa dabei beteiligte Nachbarn zu einem Termine geladen sind und genau festgestellt

c:l
) Ulmer Bauordnung von 1683.
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ist , wie es sich mit den Dienstbarkeiten des alten Anwesens , wie Tramrecht , Kanal¬
und Lichtrecht u . s . w . verhält . Ferner muß vorher die Größe des Neubaues nach Länge,
Breite und Tiefe genau abgeschnürt werden , um den Nachbarn klar zu zeigen , daß
keinerlei Übergriffe in ihre Gerechtsame beabsichtigt sind . Ist diesen Formalitäten
genügt und der Baubescheid von den Baugeschworenen erteilt worden , so steht dem
Abbruche nichts mehr im Wege . Eine weitere Besichtigung durch die Beamten braucht
erst dann wieder zu erfolgen , wenn das neue Haus im Rohbau und innern Ausbau voll¬
kommen vollendet ist.

Beabsichtigt ein Hauseigentümer ein altes baufälliges Stockwerk gänzlich heraus¬
zunehmen oder auf sein Gebäude ein weiteres Geschoß setzen zu lassen , so ist dies gleich¬
falls nur nach vorausgegangener Besichtigung und Genehmigung durch die Bauge¬
schworenen gestattet. 64)
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Abb . 269 . Altes Gäßchen in Heppenheim.

Zum Schlüsse sei noch auf die „Baubegnadigungen “ in Gestalt von Hilfsgeldern
hingewiesen . Daß die Sitte schon früh geübt wurde , zeigen uns alte Bau - und Stadt¬
rechte des 14 . Jahrhunderts , in denen vielfach den baulustigen Bürgern ein Teil der
nötigen Materialien , so namentlich Holz , Lehm und Ziegel unentgeltlich geliefert oder

64
) „ Wolte aber jemands einen ganzen alten Stock / unden oder oben ausswechsslen /

oder einen alten mit einem gantzen neuen Stock erhoehen / der soll ebenmaessig seyn Vor¬
haben denen Bau -Geschworenenanzeigen / darauf solle gleicher gestalt Erkandtnuss geschehen /
ob er solches / von wegen der Gemeind / Gassen und Strassen / oder gegen denen Benach¬
barten / von wegen Luffts / Liechts / oder Uberbauens befuegt oder nicht / damit also niemands
unversehenlich / wider die Gebuehr und Billichkeit bescliwerdt / noch der / so bauen will / zu
vergebenlichem unnoetliigem Costen gefuehrt werde. “

Ulmer Bauordnung von 1612 (1683).
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ihnen eine größere Summe vorgestreckt wird . Auch Frönsperger erwähnt die Sitte:
„ In Sonderheit sol auch ein jede eigne oder gemeine Behausung / so oberthalb dess grundts
bauwfellig were / die gemeinen nutzen zu gut / die sol one Verzug und gefaehrliche ver-
lengerung wider aufferbauwt und gebessert werden j und so ferr es einer nit vermoecht /
soll im von der gemeinen Statt mit zimlicher huelff darzu leihens weiss / doch auff wider
bezalung / geholffen werden .

“ Eine gesetzliche Regelung der Baugelder findet erst zu
Ende des 17 . Jahrhunderts statt . Als mustergiltig sind die chursächsischen Erlasse vom
11 . Februar 1721 , vom 29 . April 1735 , vom 30 . Mai 1763 , vom 15 . Dezember 1766 an¬
zusehen . Dieselben bestimmen , daß mit dem Gesuche um Bauhilfe zugleich die voll¬
ständigen Grund - und Aufrisse des betreffenden Baus dem Accisbaudirektor minde¬
stens ein bis zwei Monate vor Baubeginn eingereicht werden müssen . Erst nach Rück¬
gabe der Pläne und Genehmigung derselben kann mit den Rohbauarbeiten begonnen
werden . Sobald die Anwesen fertig gestellt und beziehbar sind , zahlt die General-
acciskasse einen Geldbetrag , der in der Höhe ganz nach Art und Größe der betreffenden
Bauten bemessen ist . So wird ein Zuschuß geleistet zu einem durchaus steinernen und
feuerfesten Hause , das zugleich brauberechtigt ist , von 30 Thlr . vom Hundert ; nicht
brauberechtigte Gebäude erhalten 15 Rchsthlr . ; Holzhäuser , mit Ziegeln gedeckt , haben
Anspruch auf die Hälfte dieses Satzes , mit Schindeln belegte nur auf den vierten Teil.
Ferner sollen Besitzer neuer Häuser von allen bürgerlichen Lasten , wie Einquartierung,
Wachten und Geschoß auf drei Jahre nach Vollendung des Baues befreit werden . Zu
gleicher Zeit wird in Preußen die Baubegnadigung gesetzlich geregelt . Im Jahre 1804
erwähnt der Königl . Geheime Ober-Baurat F . P . Berson in seiner „ Instruktion für Bau-
und Werckmeister “

, daß „reglementmässige Bauhülfsgelder “ nur auf Wohn - und Vor¬
dergebäude , nicht aber auf Hinter - oder Hofbauten , nach verschriftsmäßiger Einreichung
der Pläne zu gewähren sind.

b) Feuersicherheit.

1 . Ursachen der Feuersgefahr.
Wollte man die Brandkatastrophen einer alten Stadt , und sei es nur von Bens-

heim oder Heppenheim , ziffernmäßig anführen , so würde dies genügen , um ein selbst
umfangreicheres Kapitel zu füllen . Es sei daher lediglich erwähnt , daß mehr oder we¬
niger ausgedehnte Brände regelmäßig von fünf zu fünf Jahren auszubrechen pflegten
und nicht selten ganze Stadtteile in Asche legten . War der Materialschaden häufig recht
beträchtlich und waren öfters auch Menschenleben zu beklagen , so sahen doch manch¬
mal die Stadtväter mit keinem allzu großen Bedauern auf derartige Unglücksfälle , boten
sie ihnen doch eine günstige Gelegenheit , mit den unbeliebt gewordenen Fachwerks¬
häusern aufzuräumen , vielbenutzte , enge und krumme Hauptstraßen , die in ihrer An¬
lage dem oft pedantischen Sinne der hohen Ratsmitglieder nicht sehr entsprachen , end¬
gültig zu beseitigen und durch gerade , nach dem Lineal gezogene Straßen zu ersetzen.
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